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„Der unter anderem für das Kaufrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass bei 
einem behebbaren Sachmangel die Erheblichkeitsschwelle des § 323 V 2 BGB im Rahmen der auf der Grundlage 
der Einzelfallumstände vorzunehmenden Interessenabwägung in der Regel bereits dann erreicht ist, wenn der Män-
gelbeseitigungsaufwand einen Betrag von fünf Prozent des Kaufpreises überschreitet. Von einem geringfügigen 
Mangel, der zwar den Rücktritt, nicht aber die übrigen Gewährleistungsrechte ausschließt, kann hingegen in der Regel 
noch gesprochen werden, wenn der Mängelbeseitigungsaufwand die vorgenannte flexible Schwelle von fünf Prozent 
des Kaufpreises nicht übersteigt. Eine generelle Erhöhung der Erheblichkeitsschwelle über diesen Prozentsatz hinaus 
ist mit dem durch den Gesetzeswortlaut und durch die Gesetzesmaterialien klar zum Ausdruck gebrachten Willen des 
Gesetzgebers, dem Sinn und Zweck des § 323 Abs. 5 Satz 2 BGB sowie der Systematik der Rechte des Käufers bei 
Sachmängeln nicht zu vereinbaren. Die Erheblichkeitsschwelle von (nur) fünf Prozent des Kaufpreises steht im Ein-
klang mit den Vorgaben der EU-Verbrauchsgüterkaufrichtlinie.“������##*(�
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„Die Prozessführungsbefugnis der Kl. hinsichtlich der Ansprüche aus dem Eigentum, die gem. § 56 I ZPO von 
Amts wegen zu prüfen ist, ergibt sich aus der von der Eigentümerin des unfallbeschädigten Fahrzeugs unter 
Bezugnahme auf den konkreten Schadensfall erteilten Ermächtigung zur Geltendmachung der Schadenser-
satzansprüche im eigenen Namen vom 04.02.2013. 

Die gewillkürte Prozessstandschaft der Kl. ist zulässig, da die Kl. als Leasingnehmerin ein wirtschaftliches In-
teresse an der Durchsetzung der streitgegenständlichen Schadensersatzansprüche hat und von der Leasingge-
berin auch ermächtigt wurde, diese Ansprüche durchzusetzen. 

Eine Benachteiligung der Bekl. auf Grund der Prozessstandschaft ist nicht ersichtlich. Insbesondere ist die Gel-
tendmachung der Eigentumsansprüche der Leasinggeberin durch die Fahrzeughalterin auch unter Berücksichti-
gung dessen, dass die Bekl. diesen Ansprüchen etwaige Ansprüche aus der eigenen Gefährdungshaftung der Kl. 
nicht entgegenhalten können (s. u.�II 2), für die Bekl. nicht nachteilig im Vergleich zu der Geltendmachung dieser 
Ansprüche durch die Eigentümerin selbst.“��*+��&#���
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„Das LG hat sich auf Grund der durchgeführten Beweisaufnahme die Überzeugung gebildet, dass der Bekl. 
zu 2 durch den Wechsel von einem der rechten auf den linken Fahrstreifen der Autobahn das Brems-
manöver des Fahrers des klägerischen Fahrzeugs, das zu dessen Kollision mit der Leitplanke und zur Be-
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schädigung des Fahrzeugs geführt hat, unter Verstoß gegen § 7 V 1 StVO schuldhaft verursacht hat.“ 
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„Ein Mitverschulden des Fahrers des klägerischen Fahrzeugs wurde indes nicht festgestellt. Diese 
Beweiswürdigung und Tatsachenfeststellung lässt keine Rechtsverletzung erkennen und wird von der 
Berufung insoweit auch nicht angegriffen. Die Rechtswidrigkeit der Eigentumsverletzung wird nach 
gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung durch die Rechtsgutsverletzung indiziert.“��*+��&#��:
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„§ 17 II StVG kommt nicht in Betracht, da diese Vorschrift die Haftungsverteilung der Halter un-
tereinander regelt. Der BGH hat in der oben zitierten Entscheidung auch in Ansehung der Ände-
rung des § 17 III 3 StVG durch das 2. Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschrif-
ten vom 19.07.2002 an seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, die eine Erstreckung 
der Anwendung des § 17 StVG auf den Eigentümer, der nicht Halter ist, wegen des eindeuti-
gen Wortlauts des § 17 I, II StVG ablehnt (vgl. BGHZ 173, 182 [186�f.] = NJW 2007, 3120; vgl. 
auch Wagner, Deliktsrecht, 12. Aufl. 2013, 224 Rn. 564). Mit der Gesetzesänderung sei vom Ge-
setzgeber ausweislich der Gesetzesmaterialien, aus denen ein Bewusstsein für das mögliche 
Auseinanderfallen von Halter- und Eigentümerstellung gerade beim Leasing hervorgehe, keine 
durchgehende Gleichstellung von Eigentümer und Halter, sondern nur für den geregelten 
Fall des unabwendbaren Ereignisses angestrebt worden.“��*+��&#���
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„Die Haltereigenschaft der Leasinggeberin ist jedoch vorliegend weder vorgetragen noch gibt es 
Anhaltspunkte hierfür. Bei üblicher Gestaltung des Leasingvertrags ist nach der ständigen 
Rechtsprechung des BGH der Leasingnehmer, nicht jedoch der Leasinggeber Halter des Lea-
singfahrzeugs (vgl. BGHZ 87, 133 [135�f.] = NJW 1983, 1492; BGH, NJW 1986, 1044 = VersR 
1986, 169).“��*+��&#���
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„Im Rahmen der deliktischen Haftung scheitert eine direkte Anwendung des § 9 StVG bereits da-
ran, dass sich die Norm unmittelbar nur auf Ansprüche aus der straßenverkehrsrechtlichen 
Gefährdungshaftung, damit gerade nicht auf deliktische Schadensersatzansprüche bezieht (vgl. 
König in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 42. Aufl. 2013, StVG, § 9 Rn. 17, 24 
m.w.N.).“��*+��&#���
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„Die Haftungserweiterung des § 9 StVG gegenüber § 254 BGB durch die Zurechnung des 
Verschuldens dessen, der die tatsächliche Gewalt über die geschädigte Sache ausübt, dient ge-
rade dem Ausgleich für die schärfere Gefährdungshaftung des Schädigers nach StVG ge-
genüber der Verschuldenshaftung des allgemeinen Deliktsrechts (vgl. BGHZ 173, 182 [186] = 
NJW 2007, 3120 und BGH, NJW 2013, 3235).“��*+��&#���
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„Eine entsprechende und verschuldensunabhängige Anwendung auf die mitwirkende Be-
triebsgefahr würde entgegen dem Haftungssystem des StVG, nach dem der Halter für das von 
ihm geschaffene Wagnis der Betriebsgefahr haftet, zur Zuweisung der Betriebsgefahr allein 
auf Grund des Eigentums und damit zu einer Erweiterung des Anwendungsbereichs des § 17 
StVG führen. Dies hat der BGH aber bereits, wie oben im Rahmen der Prüfung des § 17 StVG 
als Zurechnungsnorm ausgeführt, auf Grund des klaren Wortlauts des Gesetzes eindeutig abge-
lehnt. 

Zwar kann sich die Betriebsgefahr eines Kraftfahrzeugs nach ständiger Rechtsprechung des 
BGH in erweiternder Auslegung des § 254 BGB grundsätzlich anspruchsmindernd auswirken. 
Voraussetzung hierfür ist aber, dass sich der Geschädigte die Betriebsgefahr seines Kraftfahr-
zeugs dem Schädiger gegenüber zurechnen lassen muss, was beim Fahrzeugeigentümer, der 
nicht zugleich Halter ist, nicht der Fall ist. Der BGH hat in seinen Entscheidungen ausdrücklich 
die Zurechnung der Betriebsgefahr über § 254 BGB gegen eigene Ansprüche des Halters 
aus Eigentum bejaht, gegen Ansprüche des Eigentümers, der nicht Halter ist, aber ebenso aus-
drücklich verneint (vgl. BGH, NJW 2013, 3235).“��*+��&#���
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„Die Tatsache, dass hier diejenige, die für die Betriebsgefahr nach StVG haften würde, die An-
sprüche aus Eigentum geltend macht, führt nicht zum Zusammenfallen des Anspruchs aus 
Eigentum und der Haftung aus Betriebsgefahr in einer Person, was Voraussetzung für die 
vom BGH begründete Anspruchsminderung über § 254 BGB wäre; denn die Kl. macht ein frem-
des Recht in Prozessstandschaft gelten. 

Der Senat sieht auch in Anbetracht dessen, dass die Bekl. die Halterin als Prozessgegnerin hat, 
keine Möglichkeit, aus Billigkeitsgründen zu Gunsten der Bekl. eine etwaige mitwirkende Be-
triebsgefahr, für die die Kl. haften würde, ohne Zurechnungsnorm den Ansprüchen der Eigentü-
merin, die nicht Halterin ist, entgegenzuhalten. Diese Situation der Bekl., die, sofern ein Gesamt-
schuldnerausgleich zwischen den Bekl. und der Kl. und dem Fahrer des geleasten Fahrzeugs an 
deren fehlender verschuldensunabhängiger Haftung gegenüber der Leasinggeberin scheitert, im 
Ergebnis unbillig erscheinen kann, hat ihren Grund nicht in der Prozesstandschaft, sondern 
ergibt sich aus den gesetzlichen Haftungsnormen und deren durch die zitierte höchstrichterliche 
Rechtsprechung geklärten Anwendungsbereich. 

Die Entscheidung, ob – de lege ferenda – eine haftungsrechtliche Gleichstellung des ge-
schädigten Eigentümers, der nicht zugleich Halter ist, mit dem Eigentümer, der auch Halter 
des Kraftfahrzeugs ist, vorzugswürdig wäre (so die Empfehlung der Arbeitskreise II und IV des 
49. Deutschen Verkehrsgerichtstags 2011 sowie Lemcke, r + s 2011, 134; ders., r + s 2011, 373), 
ist dem Gesetzgeber vorbehalten.“��*+��&#���
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„Die Leasinggeberin, deren Ansprüche die Kl. vorliegend geltend macht, muss sich weder ihrem Schadenser-
satzanspruch wegen unfallbedingter Verletzung ihres Eigentums am Leasingfahrzeug aus § 823 BGB noch aus   
7 StVG dessen Betriebsgefahr anspruchsmindernd zurechnen lassen, da es hierfür keine Zurechnungsnorm gibt 
(vgl. BGHZ 173, 182 = NJW 2007, 3120; Heß in Burmann/Heß/Jahnke/Janker, Straßenverkehrsrecht, 22. Aufl. 
2010, § 9 StVG Rn. 9�b; Lemcke, r + s 2011, 134 und ders., r + s 2011, 373).“��*+��&#���
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„Eine Leistung der Kl. an die Bekl. i.S.v. § 812 I 1 Alt. 1 BGB scheidet schon deshalb aus, weil aus Sicht beider 
Parteien ein mit der Überweisung verfolgter Leistungszweck fehlte. Insbesondere war kein Kausalverhältnis 
erkennbar, auf das sich die Überweisung hätte beziehen können.“������##*(�
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„Nach der Rechtsprechung des BGH ist die Vorschrift des § 166 I BGB, der Kenntnisse des Vertreters 
dem Vertretenen zurechnet, im Rahmen des § 819 I BGB zumindest entsprechend anwendbar 
(BGHZ83, 293 [295�f.] = NJW 1982, 1585; NJW 1980, 115 = VersR 1979, 523 [526] und WM 1962, 
609 [610] = BeckRS 1962, 31189858; so auch OLG Hamm, VersR 2009, 1416 [1417] = BeckRS 2009, 
26734; OLG Köln, NJW 1998, 2909 = OLG-Report 1998, 141; Palandt/Sprau, BGB, 73. Aufl., § 819 
Rn. 3).  
Nach § 166 I BGB muss derjenige, der sich im rechtsgeschäftlichen Verkehr bei der Abgabe von Wil-
lenserklärungen eines Vertreters bedient, es im schutzwürdigen Interesse des Adressaten hinnehmen, 
dass ihm die Kenntnis des Vertreters als eigene zugerechnet wird. Er kann sich nicht auf eigene 
Unkenntnis berufen. Aus diesem der Vorschrift des § 166 BGB innewohnenden allgemeinen Rechts-
gedanken hat der BGH hergeleitet, dass sich – unabhängig von dem Vorliegen eines Vertretungsver-
hältnisses – derjenige, der einen anderen mit der Erledigung bestimmter Angelegenheiten in ei-
gener Verantwortung betraut, das in diesem Rahmen erlangte Wissen des anderen zurechnen 
lassen muss (BGHZ 83, 293 [295�f.] = NJW 1982, 1585; NJW 1980, 115 = VersR 1979, 523 [526] und 
WM 1962, 609 [610] = BeckRS 1962, 31189858).“������##*(�
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„L war als Verwalter der organschaftliche Vertreter der Bekl., der für die Wohnungseigentümer im 
Rechtsverkehr in weitem Umfang handeln konnte (vgl. zur Stellung des Verwalters einer Wohnungsei-
gentümergemeinschaft BGH, NJW 2003, 589 [590] = NZM 2003, 118; BGHZ 163, 154 [162] = NJW 
2005, 2061 = NZM 2005, 543). Er war insbesondere nach § 27 I Nr. 4 WEG in der bis zum 30.06.2007 
geltenden Fassung für die Verwaltung der eingenommenen Gelder zuständig. Die Bekl. hat sich 
daher seine Kenntnis von dem fehlenden Rechtsgrund der Überweisung entsprechend § 166 I BGB 
zurechnen zu lassen mit der Folge, dass sie sich gem. § 819 I i.V.m. § 818 IV BGB nicht auf den Weg-
fall der Bereicherung berufen kann.“������##*(�

�S� ���
�����!������������+
!
��<
�����
���!�
��#������ ��H� �"�	��#�"� ���������	����#�#�	��������H������+� �/��#�/���	���
K"�����
��� #�� 3���#����� ������ �
�� #
�� 5������ 	��� ����GH� ��	���� #
��� #
��
5������	���&�G�O����
����
��	�O��!�����#�G��
„Hierdurch wird die Schutzwürdigkeit der Interessen der Kl. nicht verringert. Die Haftungsver-
schärfung in § 819 I BGB hat ihren Grund darin, dass der Bereicherungsschuldner ab Kenntniser-
langung von dem mangelnden Rechtsgrund auf die Rechtsbeständigkeit des Erwerbs nicht ver-
trauen darf und ihn daher gesteigerte Sorgfaltspflichten im Umgang mit dem Erlangten tref-
fen. Er kann gleichsam als „Verwahrer fremden Guts“ angesehen werden (BeckOK 
BGB/Wendehorst, 01.11.2013, § 819 Rn. 2 unter Hinweis auf die Motive zu dem Entwurfe eines 
BGB für das Deutsche Reich, Bd. II, 55). Die gesteigerten Sorgfaltspflichten des Bereicherungs-
schuldners finden ihre Begründung mithin in der von ihm erkannten Zuordnung des Erlangten zu 
einer fremden Vermögenssphäre. Sie bestehen unabhängig davon, wer auf Seiten des Bereiche-
rungsgläubigers konkret in dessen Vermögen zum Vorteil des Bereicherungsschuldners einge-
griffen hat.“������##*(�
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„Hinsichtlich der vorgenannten subjektiven Voraussetzungen ist grundsätzlich auf die Person 
des Gläubigers abzustellen. Im Fall der gesetzlichen Vertretung muss sich allerdings der Vertre-
tene das Wissen seines gesetzlichen Vertreters zurechnen lassen (MüKo-BGB/Grothe, 6. 
Aufl., § 199 Rn. 33; Palandt/Ellenberger, § 199 Rn. 24). Demgegenüber ist die Kenntnis eines 
rechtsgeschäftlichen Vertreters für den Verjährungsbeginn regelmäßig unerheblich (BGH, 
NJW 1993, 648 [652] zu § 852 BGB aF). § 166 BGB ist in diesem Bereich wegen des Zwecks 
der Verjährungsvorschriften nicht anwendbar (BGH, NJW 1993, 648; Gehrlein/Weinland, ju-
risPK-BGB, 6. Aufl., § 166 Rn. 18).“������##*(�
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„Dem liegt die Erwägung zu Grunde, dass es gegen Treu und Glauben verstoßen würde, 
wenn jemand, der einen Vertreter mit einem bestimmten Aufgabenkreis betraut und ihm in 
diesem Aufgabenkreis die Kenntnisnahme von Tatsachen überträgt, aus der inneren 
Geschäftsverteilung einem Dritten gegenüber den Einwand der Unkenntnis herleiten wollte. 
Der Anspruchsteller könnte auf diese Weise den Beginn der Verjährungsfrist durch Ein-
schaltung eines Wissensvertreters willkürlich hinauszögern (BGH, NJW 1968, 988). 
Zur Vermeidung eines solchen, mit dem Schutzgedanken von § 852 BGB aF nicht zu ver-
einbarenden Ergebnisses hat die Rechtsprechung den Grundsatz entwickelt, dass sich der 
Anspruchsinhaber im Rahmen des § 852 BGB aF das Wissen eines Dritten entspre-
chend § 166 I BGB als eigenes Wissen zurechnen lassen muss, wenn er den Dritten mit 
der Erledigung bestimmter Angelegenheiten, insbesondere mit der Betreuung und Verfol-
gung der in Frage stehenden Ersatzforderung, in eigener Verantwortung betraut hat (Se-
nat, NJW 1968, 988; BGHZ 171, 1 = NJW 2007, 1584; BGHZ 134, 343 [347] = NJW 1997, 
1584 und NJW 1994, 1150 [1151]). Wesentlich für die Wissenszurechnung ist dabei, dass 
die Erlangung der Tatsachenkenntnis, die dem Anspruchsteller zugerechnet werden soll, 
zu dem Aufgabenkreis des Vertreters gehört, auch wenn dieser die zur Kenntnis ge-
nommenen Tatsachen nicht an den Vertretenen weitergibt (Senat, NJW 1968, 988; Er-
man/Schmidt-Räntsch, BGB, 13. Aufl., § 199 Rn. 15). 
Nach der Rechtsprechung des Senats können diese zu § 852 BGB aF entwickelten 
Grundsätze auch auf § 199 BGB übertragen werden (Senat, NJW 2013, 448 [449]; so 
auch MüKo-BGB/Grothe, § 199 Rn. 34; Palandt/Ellenberger, § 199 Rn. 24; Mansel, NJW 
2002, 89 [92]; Gaier, NZM 2003, 90 [94]). Der Verjährungsbeginn ist in § 199 I Nr. 2 BGB 
der Regelung des § 852 BGB aF nachgebildet (Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung 
des Schuldrechts, BT-Drs. 14/6040, 107). Für ihn gelten die vorgenannten, an Treu und 
Glauben (§ 242 BGB) ausgerichteten Erwägungen in gleichem Maße. Dementsprechend 
wäre es auch im Hinblick auf den Verjährungsbeginn nach § 199 I Nr. 2 BGB treuwidrig, 
wenn durch die Einschaltung eines Dritten als Wissensvertreter die Verjährung will-
kürlich hinausgezögert werden könnte.“������##*(�
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„Nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen ist es zwar nicht von vorneherein ausge-
schlossen, das durch L im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gelder dieser Gemein-
schaften erlangte Wissen der jeweils betroffenen Wohnungseigentümergemeinschaft zuzu-
rechnen (vgl. OLG München, NJW-RR 2007, 1097 [1098] = NZM 2007, 526; OLG Hamm, 
NJOZ 2009, 3753 [3759]; Palandt/Ellenberger, § 199Rn. 24; Gaier, NZM 2003, 90 [94�ff.]; 
Otto, Die Bestimmung des § 199 I Nr. 2 BGB, 2006, 179�f.).“ �����##*( 
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„Dem Anspruchsgegner kann es im Einzelfall nach Treu und Glauben verwehrt sein, sich 
auf die Wissenszurechnung eines Vertreters des Anspruchstellers zu berufen. Dies kommt 
unter anderem dann in Betracht, wenn sich der betreffende Anspruch gerade gegen die-
jenige Person richtet, deren Wissen zugerechnet werden soll (BGH, NJW-RR 2011, 
832 Rn. 10 und NJW-RR 1989, 1255 [1259]; MüKo-BGB/Grothe § 199 Rn. 33�a; Otto, 184). 
In solchen Fällen kann nicht erwartet werden, dass der Schuldner dafür sorgt, dass die An-
sprüche gegen ihn selbst geltend gemacht werden (BGH, NJW-RR 2011, 832). 
Ein derartiger, eine Wissenszurechnung des Vertreters ausschließender Ausnahmefall liegt 
nicht nur vor, wenn sich der Anspruch allein gegen den Wissensvertreter selbst richtet. Er 
ist vielmehr auch dann anzunehmen, wenn sich der Anspruch zwar gegen einen Dritten 
richtet, jedoch mit einem gegen den Wissensvertreter gerichteten Anspruch in einem so 
engen Zusammenhang steht, dass auch hier die Befürchtung besteht, der Vertreter werde 
nicht zu einer sachgerechten Verfolgung des Anspruchs beitragen (vgl. BGH, NJW-RR 
2013, 1321 = WM 2013, 763 Rn. 25; Otto, 184; Staudinger/Peters/Jacoby, BGB, Neubearb. 
2009, § 199 Rn. 61). In einer solchen Situation ist der Vertreter einer vergleichbaren Inte-
ressenkollision ausgesetzt wie bei der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen ge-
gen sich selbst (vgl. BGH, NJW-RR 2009, 123 Rn. 17, für die Interessenkollision eines in 
einem Gesamtvollstreckungsverfahren bestellten Verwalters bei Ansprüchen gegen Mitglie-
der des Gläubigerausschusses wegen unzureichender Überwachung desselben Verwal-
ters). Auch hier kann nicht erwartet werden, dass er für die Geltendmachung der Ansprüche 
des Vertretenen (gegen den Dritten) sorgt. Denn auch hier würde ihm zugleich die Gel-
tendmachung eines Anspruchs gegen ihn selbst drohen.“������##*(�
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„Bei der unberechtigten Überweisung handelt es sich nämlich um eine – doppelrelevan-
te – Tatsache, deren Aufdeckung nicht nur zur Geltendmachung von Ansprüchen der Kl. 
gegen die Bekl., sondern auch zur Geltendmachung von Ansprüchen – der Kl. oder der 
Bekl. – gegen L selbst hätte führen können. Dessen Situation war damit ohne Weiteres mit 
derjenigen vergleichbar, in der sich der streitgegenständliche Anspruch unmittelbar gegen 
den Wissensvertreter selbst richtet. Auch vorliegend war daher nicht zu erwarten, dass L 
die Verfolgung des Bereicherungsanspruchs gegen die Bekl. in die Wege leiten oder 
auch nur zu ihr beitragen würde. Das bereits am 31.07.2006 bei L vorhandene Wissen um 
die anspruchsbegründende Überweisung kann der Kl. im Rahmen von § 199 I Nr. 2 BGB 
daher nicht zugerechnet werden.“������##*(�
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„Die festgestellten Umstände lassen selbst unter Berücksichtigung der vom 4. Strafsenat vertretenen 
Rechtsauffassung die Annahme unmittelbaren Ansetzens jedenfalls nicht zu. Es wären hier auch bei wer-
tender Betrachtung der innerhalb der Bande verabredeten und durchgeführten Abläufe durch den Angekl. 
weitere Zwischenschritte bis zu dem Beginn der Fälschungshandlung durch das „Beschreiben“ der 
Kartendubletten erforderlich gewesen.  

Anders als in der dem 4. Strafsenat vorliegenden tatsächlichen Konstellation fehlte es hier nicht nur an der 
Weitergabe der ermittelten Kartendaten und den die PINs betreffenden Informationen an die für den Fäl-
schungsakt allein zuständigen weiteren Mittäter. Vielmehr war selbst die dem Angekl. nach der verabrede-
ten Vorgehensweise überantwortete Aufgabe nicht vollständig abgeschlossen. Nach den Urteilsfeststel-
lungen hatte er in beiden Fällen lediglich einen Teil der täglich gefertigten Videoaufnahmen hinsichtlich der 
Ermittlung der PINs ausgewertet und die erkannten Identifikationsnummern geordnet. Es sollte aber eine 
Übersendung sämtlicher Informationen („Kartendaten und zugehörige PINs“) per Internetübertragung an die 
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im Ausland tätigen Mitglieder erfolgen. Die Informationsübermittlungen [erfolgten] nicht täglich nach dem 
jeweiligen Abbau der Skimming-Gerätschaften, sondern erst nach einer gewissen Dauer der Informations-
auswertung durch den Angekl. In den fraglichen Fällen hatte der Angekl. die Skimming-Gerätschaften zu-
mindest jeweils über einen Zeitraum von acht bzw. sieben Tagen an den Geldautomaten täglich angebracht 
und wieder abgebaut, ohne dass eine Weitergabe erlangter Informationen an die mit dem Fälschen der 
Dubletten befassten Mittäter festgestellt werden konnte. 

Angesichts dessen kann nicht davon gesprochen werden, es habe sich auf der Grundlage der Tätervor-
stellungen um dem Beginn der Fälschungshandlung unmittelbar vorgelagerte Verhaltensweisen gehandelt, 
die ohne weitere Zwischenschritte in die Tatbestandserfüllung einmünden sollen. Solange den für das Her-
stellen der zu fälschenden Zahlungskarten zuständigen Tatbeteiligten die erforderlichen Kartendaten nicht 
zugänglich gemacht sind, lässt sich aus der Perspektive der Tätervorstellungen auch noch keine Gefähr-
dung des tatbestandlich geschützten Rechtsguts annehmen.“ �����##*( 
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„Die Feststellungen belegen, dass der Angekl. gemeinsam mit – wenigstens – den Bandenmitgliedern N, L und M 
verabredet hatte, bei arbeitsteiligem Vorgehen Zahlungskarten mit Garantiefunktion auf der Grundlage zuvor 
durch „Skimming“ erlangter Daten echter Zahlungskarten zu fälschen. Nach den getroffenen Abreden waren dem 
Angekl. Funktionen im Vorbereitungsstadium der Fälschungstaten zugewiesen, die zusammen mit dem bei 
beiden vorhandenem erheblichen Tatinteresse im Hinblick auf die Höhe ihres Anteils an den erlangten und er-
warteten abgehobenen Geldbeträgen eine Beteiligung als Mittäter begründen. Die Anzahl der verabredeten Ver-
brechen mit mittäterschaftlicher Beteiligung des Angekl. (dazu BGH wistra 2011, 299) hat das Tatgericht eben-
falls festgestellt.“ �����##*( 
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„… Mein Mandant vertreibt unter dem Ebay-Mitgliedsnamen … in großem Umfang vor allem Damen- und 
Herrenschuhe auf der Auktionsplattform Ebay, wobei er besonderen Wert auf einen professionellen Auftritt 
legt und sich zu diesem Zweck einer aufwendigen Gestaltung bedient, um die Auktionsseiten zu erstellen. 
Kopie eines entsprechenden Ebay-Angebots meines Mandanten ist in der Anlage zu Ihrer Information beige-
fügt. Sie vertreiben ebenfalls über die Verkaufsplattform Ebay in großem Umfang Schuhe. Zwischen Ihnen 
und meinem Mandanten besteht somit ein Wettbewerbsverhältnis. Meinem Mandanten liegt nunmehr Ihr An-
gebot … bei Ebay vor. Sie bieten dort eine Vielzahl von Schuhen zum Verkauf an. … werben Sie mit Preisge-
genüberstellungen dergestalt, dass Sie einem höheren ‚UVP’-Preis einen deutlich niedrigeren, von Ihnen ver-
langten Preis gegenüberstellen. … Soweit Sie diesen höheren Preis ohne jegliche weitere Erläuterungen als 
‚UVP’ bezeichnen, ist dies in erheblichem Umfang irreführend und damit wettbewerbswidrig i. S. der §§ 3, 5 
UWG. … Meinem Mandanten stehen deshalb Ihnen gegenüber Unterlassungsansprüche ebenso wie Aus-
kunfts- und Schadensersatzansprüche zu. … Aus dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes bzw. gem. § 12 
II UWG ebenso wie der Geschäftsführung ohne Auftrag sind Sie auch dazu verpflichtet, die hier entstandenen 
Kosten für dieses Abmahnungsschreiben zu übernehmen. …“ 
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„Soweit es in den Abmahnschreiben heißt, der Angekl. A vertreibe auf der Auktionsplattform Ebay in großem Um-
fang Schuhe, mag darin ein Tatsachenkern in dem Sinn enthalten sein, dass er bei Ebay angemeldet ist und 
dort als gewerblicher Händler nicht nur ganz vereinzelte Geschäftsabschlüsse tätigt. Das ist indes nicht unrichtig, 
da der Angekl. A im Jahr 2006 auf diese Weise Umsätze von knapp 33.000 € erzielt hat. Die Bezeichnung des 
Umfangs seiner Geschäftstätigkeit als groß enthält demgegenüber mangels jedweder Bezifferung eine bloße 
Wertung. Ihr fehlt zudem ein täuschender Charakter, weil es in den Abmahnschreiben auch in Bezug auf die 
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Abgemahnten selbst, heißt, dass sie über die Verkaufsplattform Ebay in großem Umfang Schuhe vertreiben. Da 
ausschließlich Kleinanbieter mit geringen Umsätzen abgemahnt worden sind, konnte so ersichtlich nicht der Ein-
druck erweckt werden, die Geschäftstätigkeit des Angekl. A sei größer als diejenige der Abgemahnten.“ �*+��
&����##*( 
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„Anders als bei einer bezifferten Zahlungsklage ist der Streitwert eines Unterlassungsbegehrens nach freiem 
Ermessen aufgrund der Umstände des Einzelfalles zu bestimmen. Im Falle einer Abmahnung nach § 8 UWG 
ist Bewertungsmaßstab der durch die zu unterbindende Handlung drohende Schaden, der sich nach den wirt-
schaftlichen Verhältnissen der Parteien wie Umsatz, Größe, Wirtschaftskraft und Marktstellung der Unternehmen 
sowie nach der Intensität des Wettbewerbs, den Auswirkungen künftiger Verletzungshandlungen und der Wie-
derholungsgefahr richtet (Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., § 12 Rn 5.6 m. w. Nachw.; vgl. auch Harte-
Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, 2. Aufl., § 12 Rn 825�ff.). Zu keinem dieser Kriterien enthalten die Ab-
mahnschreiben konkrete Angaben, so dass dem bloßen Ansatz überhöhter Streitwerte nicht eine zugrunde 
liegende Tatsachenbehauptung entnommen werden kann. Die Wertangaben waren auch nicht geeignet, bei 
den Abgemahnten eine Fehlvorstellung über den Umfang der Geschäftstätigkeit des Angekl. A hervorzurufen, da 
dieser sich insoweit - wie ausgeführt - mit den Abgemahnten, die ihrerseits nur Kleinanbieter waren, auf eine Stu-
fe gestellt hat.“ �*+��&����##*( 
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„Diese Voraussetzungen sind vorliegend ohne Weiteres erfüllt, da die Angekl. mit den Abmahnungen keine wett-
bewerbsrechtlichen Zwecke, sondern aufgrund gemeinsamer Absprache allein die Absicht verfolgten, sich sys-
tematisch in einer Vielzahl von Fällen durch Zahlungsverlangen, die weit übersetzt waren, zu bereichern. 

Die Schreiben des Angekl. B enthalten indessen ausdrückliche Angaben über die den Abmahnungen zugrunde 
liegende Motivation nicht.“ �*+��&����##*( 
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„Dieser mag im Rahmen von Austauschverhältnissen eine wahrheitsgemäße Darstellung aller Tatsachen erwar-
ten können, die für die Beurteilung des Anspruchs wesentlich sind und die er aus seiner Situation nicht ohne wei-
teres überprüfen kann (BGH NJW 2009, 1443; BGH StV 2002, 82). Im Bereich wettbewerbsrechtlicher Abmah-
nungen lässt sich aber keine Verkehrsanschauung der beteiligten Kreise feststellen, wonach der Abmahnende 
zugleich stillschweigend erklärt, mangels Rechtsmissbrauchs hierzu auch befugt zu sein. Der Bereich der wett-
bewerbsrechtlichen Abmahnungen ist nicht von einem solchen gegenseitigen Vertrauen der Parteien auf 
ein rechtskonformes Verhalten der jeweils anderen Partei geprägt. Dies belegt schon die Tatsache, dass der 
Gesetzgeber es für erforderlich hielt, eine ausdrückliche Missbrauchsklausel zu schaffen, um die naheliegende 
Möglichkeit, sich durch wettbewerbsrechtliche Abmahnungen zu bereichern, einzuschränken.“ �*+��&����##*(�
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„Durch die Abmahnschreiben wird zwar der Eindruck erweckt, die Abgemahnten seien verpflichtet, die Abmahn-
kosten zu erstatten bzw. weitergehenden Schadensersatz zu leisten. Tatsächlich bestanden entsprechende An-
sprüche nicht, da das rechtsmissbräuchliche Vorgehen der Angekl. nicht geeignet war, Erstattungsansprüche zu 
begründen (vgl. BGH WRP 2012, 930). In dem Einfordern einer Leistung, auf die kein Anspruch besteht, 
liegt eine Täuschung über Tatsachen aber nur, wenn entweder ein Bezug zu einer unzutreffenden Tatsa-
chenbasis hergestellt wird - was vorliegend, wie ausgeführt, nicht der Fall ist - oder wenn die rechtliche Wirk-
samkeit des Anspruchs wahrheitswidrig als - etwa durch Gerichtsentscheidungen - gesichert dargestellt wird 
(Schönke/Schröder aaO, § 263 Rn 16�c m. w. Nachw.). Die vom Angekl. B in dem Abmahnschreiben zitierte 
Rspr. bezieht sich aber ausschließlich auf die Begründung der Wettbewerbsverstöße, nicht aber auf die Berech-
tigung der daraus abgeleiteten Forderungen.“ �*+��&����##*( 
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„Die Rechtsfigur des enteignungsgleichen Eingriffs ist gewohnheitsrechtlich anerkannt. 

Der Staat haftet, wenn ein Bürger durch eine rechtswidrige Maßnahme des Staats unmittelbar geschädigt 
worden ist. Diese Grundsätze kommen insbesondere dann zum Tragen, wenn ein Verkehrsunfall durch die Fehl-
funktion einer Ampelanlage („feindliches Grün“) verursacht wird. Denn das Grün einer Ampel bedeutet das 
Gebot: „Der Verkehr ist freigegeben.“ Dies ist rechtswidrig, wenn zur gleichen Zeit für den Querverkehr eine 
widersprechende Anordnung gilt (vgl. BGH, NJW 1987, 1945; OLG Karlsruhe, NJW 1993, 1402; Greger, Haf-
tungsrecht des Straßenverkehrs, 4. Aufl. 2007, § 18 Rn. 2).“��*+��&#���
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„Feindliches Grün“ in diesem Sinne liegt nicht nur dann vor, wenn der Verkehr für zwei sich kreuzende Straßen 
gleichzeitig durch „Grün“ der jeweiligen Ampel freigegeben ist. Vielmehr handelt es sich auch dann um „feindli-
ches Grün“, wenn lediglich auf der untergeordneten Straße das Lichtzeichen „Grün“ leuchtet, während auf der 
bevorrechtigten Straße die Ampelanlage ausgeschaltet ist. Denn auch dann besteht eine widersprüchliche und 
damit rechtswidrige Verkehrsregelung, weil der Verkehr gleichzeitig auf der untergeordneten Straße durch das 
Lichtzeichen „grün“ freigegeben ist, während er auf der kreuzenden Straße – bei ausgeschalteter Ampel – durch 
das Verkehrszeichen freigegeben ist, welches den Vorrang anordnet. Die Feststellungen des LG (Grün für die Kl. 
bei gleichzeitig ausgeschalteter Ampel für die Zeugin K) reichen mithin für eine Haftung des bekl. Landes aus 
enteignungsgleichem Eingriff aus.“��*+��&#���
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„Für die Haftung kommt es [zudem] nicht darauf an, wie lange das Lichtzeichen „Grün“ aufgeleuchtet hat. Ent-
scheidend für die Rechtswidrigkeit des „feindlichen Grüns“ ist allein, dass die Dauer des Zeichens „Grün“ ausrei-
chend war, um die Kl. (unfallursächlich) zum Einfahren in die Kreuzung zu veranlassen.“��*+��&#���
���##*(�

�<'� -���	�
!�*��9���
�#�"���G�+#�	����/����'#��������/��������G������������#��
���	��5�##���#
�������:
�
���������/�.�������� ��//�� �� 	#�#
�� #�H� ����������������!���� 4"��������6� ��G� .� ���
	#"���	#�#
��#"-
������H�������
��#"���	
����	����������	����� #F�#�/�����������
�:
	�������G�"'�G��������;&#'#H������#��'������'��-�H�)2G��
��G�)7��H�)�G�&#'GH���G�2<(G�
„Bei feindlichem Grün handelt es sich um eine Anordnung im Straßenverkehr, für welche die Straßenver-
kehrsbehörde zuständig ist (vgl. BGH, NJW 1987, 1945�f.; Greger, § 18 Rn. 7). Für die Haftung aus enteig-
nungsgleichem Eingriff kommt es dabei nicht darauf an, welche Behörde für die Straßenverkehrssicherungs-
pflicht bzw. für die Straßenbaulast zuständig ist (für Amtshaftungsansprüche kann etwas Anderes gelten, vgl. 
BGH, NJW 1984, 2097 = VersR 1984, 759). In Baden-Württemberg nimmt das Landratsamt als untere staatli-
che Verwaltungsbehörde die Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde wahr (§ 44 I 1 StVO, §§ 15 I Nr. 1, 18 I 
LVG BW). Mithin haftet das Land Baden-Württemberg, für welches das Landratsamt als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde tätig wird.“��*+��&#���
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„Bei einem enteignungsgleichen Eingriff schuldet der Staat grundsätzlich keinen Ersatz sämtlicher adä-
quat verursachten Schäden. Vielmehr ist wie bei einer Enteignung nur eine angemessene Entschädi-
gung zu gewähren. Dabei wird der Substanzverlust, der an einem bestimmten Rechtsgut des Geschädigten 
entstanden ist, ausgeglichen (vgl. bspw.: Greger, § 18 Rn. 6; Ossenbühl/Cornils, Staatshaftungsrecht, 
6. Aufl. 2013, S. 252�ff.).“��*+��&#���
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„Der Entschädigungsanspruch wird nicht gemindert durch die mitwirkende Betriebsgefahr des 
Fahrzeugs der Kl. (§ 254 I BGB, § 17 I, II StVG). Zwar kommt grundsätzlich auch bei einem Entschä-
digungsanspruch aus enteignungsgleichem Eingriff ein Mitverschulden des Geschädigten (bzw. die 
Berücksichtigung einer mitwirkenden Betriebsgefahr) in Betracht. Dabei sind jeweils die Umstände des 
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Einzelfalls zu berücksichtigen (vgl. BGH, NJW 1987, 1954 [1956]; OLG Celle, NZV 1999, 244). Bei ei-
ner solchen Abwägung können zulasten der Kl. jedoch nur solche Umstände berücksichtigt werden, 
die unstreitig oder nachgewiesen sind. Da es keine exakten Feststellungen zu der Frage gibt, wie lan-
ge die Ampel für die Kl. „Grün“ zeigte, ist im Rahmen dieser Abwägung aus Beweislastgründen zu-
gunsten der Kl. davon auszugehen, dass jedenfalls so lange „Grün“ zu sehen war, dass die Kl. keine 
Chance mehr hatte, vor dem Einfahren in die Kreuzung das Wechseln auf gelbes Blinklicht zu erken-
nen. Ein solcher Sachverhalt erscheint nach den Angaben der vom LG vernommenen Zeugin T zu-
mindest möglich. Wenn die Kl. – was im Rahmen der Abwägung aus Beweislastgründen zu unterstel-
len ist – keine Chance hatte, den Unfall durch eine eigene Reaktion zu vermeiden, erscheint es 
angemessen, die mitwirkende Betriebsgefahr bei der Haftung gänzlich zurücktreten zu lassen 
(vgl. die im Ergebnis ähnlichen Entscheidungen: OLG Hamm, NZV 2003, 577; OLG Celle, NZV 1999, 
244.)“��*+��&#���
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„Unkosten für die Verteidigung im Bußgeldverfahren haben nichts mit dem Substanzverlust zu tun, 
der an dem im Eigentum der Kl. befindlichen Fahrzeug entstanden ist. Es handelt sich vielmehr um 
Folgekosten des Verkehrsunfalls. Folgekosten sind bei einem enteignungsgleichen Eingriff – anders 
als im Schadensersatzrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs – jedoch nur in engen Grenzen ersatzfä-
hig, nämlich wenn es sich um Folgeschäden handelt, welche durch die Enteignung bzw. durch den 
enteignungsgleichen Eingriff „unmittelbar und zwangsnotwendig“ begründet wurden (vgl. Os-
senbühl/Cornils, S. 254; BGHZ 55, 294 [296] = NJW 1971, 1176). Die Aufwendungen für die Verteidi-
gung im Bußgeldverfahren sind (nur) eine mittelbare Folge des Verkehrsunfalls und daher bei einem 
enteignungsgleichen Eingriff nicht ersatzfähig.“��*+��&#���
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„Der Sache nach handelt es sich bei dem Rückstufungsschaden, wie bei dem Selbstbehalt in der Kas-
koversicherung, um Wiederherstellungskosten, welche die Kl. aufgewendet hat, um den Sach-
schaden ihres Kraftfahrzeugs auszugleichen. Bei einem Sachschaden, der insgesamt deutlich hö-
her liegt als (zusammengerechnet) Selbstbehalt der Kaskoversicherung und Rückstufungsschaden, 
liegen die beiden von der Kl. geltend gemachten Beträge (Kaskoselbstbehalt und Rückstufungsscha-
den) in jedem Fall unter der vollständigen Entschädigung für den Schaden am Kraftfahrzeug.“� �*+��
&#���
���##*(��

�#�����#��	#�"���G�+#�	�#
���	��� ���	��������
�
���"�����	����3��/�������:
"
F��	���&�G�-
������!	����G�
„Zweifel können allerdings bestehen, ob das bekl. Land bei einem enteignungsgleichen Eingriff den 
gesamten Sachschaden, beispielsweise beziffert durch die erforderlichen Reparaturkosten, neben 
dem Rückstufungsschaden zu ersetzen hat, da die vom bekl. Land zu leistende Entschädigung auf 
der Basis der Substanzrechtsprechung möglicherweise durch die Höhe der erforderlichen Reparatur-
kosten oder durch den Minderwert des Fahrzeugs begrenzt wird (vgl. die entsprechende Problematik 
zur Ersatzfähigkeit von Finanzierungskosten bei einem enteignungsgleichen Eingriff bei: Schmidt-
Assmann, NJW 1974, 1265 [1269]). Diese Frage ist vorliegend allerdings nicht erheblich. Denn die 
Frage, auf welche Höhe die vom bekl. Land zu leistende Entschädigung, einschließlich Rückstufungs-
schaden, ggf. zu begrenzen ist, ist bei einem eventuellen Rückgriff der Kaskoversicherung gegen-
über dem bekl. Land zu prüfen und nicht im vorliegenden Prozess. Dies ergibt sich aus § 86 I 2 VVG 
(Quotenvorrecht des Versicherungsnehmers).“��*+��&#���
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„Zwar sind die Anwaltskosten nicht Teil des ersatzfähigen Substanzschadens. Beauftragt der Ge-
schädigte, wie vorliegend die Kl., nach einem enteignungsgleichen Eingriff einen Anwalt, um die erfor-
derliche Entschädigung geltend zu machen, handelt es sich hierbei jedoch um einen bei einer Enteig-
nung ersatzfähigen Folgeschaden. Dies ist in der Rechtsprechung für entsprechende Fälle aner-
kannt (vgl. BGHZ 61, 240 [241] = NJW 1973, 2202).“��*+��&#���
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„Dieser Schutz kommt auch Kindern zu, die die deutsche Staatsangehörigkeit nach § 4 I oder III StAG 
auf Grund einer Vaterschaftsanerkennung erworben haben. Dem verfassungsrechtlichen Schutz der 
Staatsangehörigkeit steht nicht entgegen, dass die den Staatsangehörigkeitserwerb auslösende Vaterschaft 
behördlicher Anfechtung unterliegt. Die gerichtliche Feststellung des Nichtbestehens der Vaterschaft, an die 
der Geburtserwerb der deutschen Staatsangehörigkeit des Kindes geknüpft ist, beseitigt eine zuvor beste-
hende deutsche Staatsangehörigkeit des Kindes und nicht etwa nur den Schein einer solchen. Nach § 1592 
Nr. 2 BGB ist der Mann, der die Vaterschaft anerkannt hat, Vater dieses Kindes. Bis zur Rechtskraft eines 
auf Anfechtung hin ergehenden Urteils, in dem das Nichtbestehen der Vaterschaft festgestellt wird, besteht 
im Rechtssinne die Vaterschaft dieses Mannes. Die durch Anerkennung erworbene Vaterschaft ist eine 
rechtlich vollwertige Vaterschaft, keine bloße Scheinvaterschaft. Schon deshalb ist auch die nach Maß-
gabe des § 4 I oder III StAG von ihr abgeleitete deutsche Staatsangehörigkeit keine bloße Scheinstaats-
angehörigkeit (vgl. BVerfGK 9, 381 [383�f.] = NJW 2007, 425 entsprechend zur Vaterschaftsanfechtung 
durch den rechtlichen Vater nach § 1600 I Nr. 1 BGB). 

Am verfassungsrechtlichen Schutz der zwischenzeitlich bestehenden deutschen Staatsangehörigkeit ändert 
auch der Umstand nichts, dass der Verlust der Staatsangehörigkeit durch Vaterschaftsanfechtung einfach-
rechtlich als anfängliche Unwirksamkeit der Vaterschaft und Staatsangehörigkeit konstruiert wird und damit 
rückwirkend entfällt. Es handelt sich insoweit lediglich um eine Regelungstechnik zur nachträglichen 
Korrektur eines bestimmten Ergebnisses, das die zwischenzeitlich Realität gewordene rechtliche Anerken-
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nung von Vaterschaft bzw. Staatsangehörigkeit nicht ungeschehen und ihre Schutzwürdigkeit nicht automa-
tisch hinfällig macht (vgl. BVerfGE 116, 24 [46] = NVwZ 2006, 807 = NJW 2006, 2542 Ls.).“���3�����##*(�

����5��
�-"����������	#������������G�
�'� G�!�%%�

.���� ������������� �����	��#������
��� 	��� 3#�����#��� ������� ��� 	��� ��
�	������������
���!������
�����	�����G��2�D�������G��
„Die Vaterschaftsanfechtung führt beim betroffenen Kind zum Verlust der deutschen Staatsangehörig-
keit, wenn das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit allein von dem Mann, der die Vaterschaft anerkannt 
hat, also dem bisherigen rechtlichen Vater, ableitet. Zwar verhält sich das von der Behörde durch die Vater-
schaftsanfechtung erwirkte familiengerichtliche Urteil ausdrücklich allein zur Vaterschaft. Mit dem nach 
ständiger Rechtsprechung der Zivilgerichte rückwirkenden Wegfall der Vaterschaft tritt jedoch, ohne dass 
dies gesetzlich ausdrücklich geregelt wäre, nach ebenfalls gefestigter Rechtsprechung der Verwal-
tungsgerichte automatisch auch der Verlust der Staatsangehörigkeit ein (s. A III 2; abrufbar unter 
BeckRS 2014, 46474), der an Art. 16 I GG zu messen ist.  

Ein Eingriff in Art. 16 I GG ist auch nicht etwa deshalb zu verneinen, weil der Verlust der Staatsangehörig-
keit nur eine ungewollte Nebenfolge der behördlichen Vaterschaftsanfechtung wäre. Abgesehen davon, 
dass eine solche Einordnung der Behördenanfechtung nicht ihren Eingriffscharakter nähme, trifft sie 
auch in der Sache nicht zu; die Beseitigung der Staatsangehörigkeit des Kindes ist das eigentliche Ziel der 
Maßnahme, da die aufenthaltsrechtlichen Vorteile für den anderen Elternteil, die damit beseitigt werden sol-
len, gerade aus dem Staatsangehörigkeitserwerb des Kindes resultieren.“���3�����##*(�
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„Eine Entziehung der deutschen Staatsangehörigkeit i.S.d. Art. 16 I 1 GG ist „jede Verlustzufügung, 
die die – für den Einzelnen und für die Gesellschaft gleichermaßen bedeutsame – Funktion der 
Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit beeinträchtigt. 
Eine Beeinträchtigung der Verlässlichkeit und Gleichheit des Zugehörigkeitsstatus liegt insbesondere 
in jeder Verlustzufügung, die der Betroffene nicht oder nicht auf zumutbare Weise beeinflussen kann“ 
(BVerfGE 116, 24 [44] = NVwZ 2006, 807= NJW 2006, 2542 Ls. m.w.N.). 

Die Regelung über die Behördenanfechtung ist als verfassungswidrige Entziehung der Staatsangehö-
rigkeit (Art. 16 I 1 GG) anzusehen, weil die Betroffenen den Staatsangehörigkeitsverlust teils gar nicht, 
teils nicht in zumutbarer Weise beeinflussen können. [wird ausgeführt]“���3�����##*(�
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„Sie genügen nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen, die Art. 16 I 2 GG an einen sonstigen 
Verlust der Staatsangehörigkeit stellt, weil sie keine Möglichkeit bieten, zu berücksichtigen, ob das 
Kind staatenlos wird, weil es an einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung des Staatsangehörig-
keitsverlusts fehlt und weil keine angemessene Fristen- und Altersregelung getroffen wurde, die ver-
hindern könnte, dass auch ältere Kinder, die die deutsche Staatsangehörigkeit über einen längeren 
Zeitraum besessen haben, diese noch verlieren. [wird ausgeführt]“���3�����##*(�
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„Art. 6 II 1 GG schützt als Grundlage und Kern des Elternrechts auch den Bestand der Elternschaft. Die 
Behördenanfechtung betrifft das Bestandsinteresse des Vaters wie auch das ebenfalls geschützte (vgl. 
BVerfGE 38, 241 [252] = NJW 1975, 203) Interesse der Mutter am Fortbestand einer zuvor willentlich be-
gründeten gemeinsamen Elternschaft. 

Eine verfassungsrechtlich geschützte Elternschaft besteht auch dann, wenn die Vaterschaft durch 
Anerkennung nach § 1592 Nr. 2 BGB begründet wurde und der Anerkennende – wie in § 1600 III BGB 
vorausgesetzt – weder der biologische Vater des Kindes ist noch eine sozial-familiäre Beziehung zum 
Kind begründet hat. Die durch Vaterschaftsanerkennung nach § 1592 Nr. 2 BGB erlangte Vaterstellung 
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macht den anerkennenden Mann unabhängig von den biologischen Abstammungsverhältnissen zugleich 
zum Träger des verfassungsrechtlichen Elternrechts des Art. 6 II 1 GG, ohne dass es auf die Begründung 
einer sozial-familiären Beziehung ankäme. Freilich hängt die Intensität des durch Art. 6 II 1 GG garantierten 
Schutzes davon ab, ob die rechtliche Vaterschaft auch sozial gelebt wird.“���3�����##*(�
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„Das Elterngrundrecht enthält keinen allgemeinen Gesetzesvorbehalt. Eine Beschränkung des Eltern-
grundrechts kann indessen auf Grund verfassungsimmanenter Schranken erfolgen. Die Behördenanfech-
tung dient der Durchsetzung aufenthaltsrechtlicher Steuerungszwecke und verfolgt damit ein legitimes Ziel, 
das eine verfassungsimmanente Schranke des Elterngrundrechts bildet. Zwar erteilt das Grundgesetz dem 
Gesetzgeber nicht ausdrücklich den Auftrag, den Zuzug ausländischer Staatsangehöriger zu regeln. Die Er-
öffnung bzw. Verwehrung von Zuzugsmöglichkeiten berührt das Gemeinwesen jedoch im Kern und be-
darf darum rechtlicher Steuerung. 

Zielte die Vaterschaftsanerkennung gerade auf aufenthaltsrechtliche Vorteile, ist die Schutzwürdigkeit der 
Elternposition gering. Der Eingriff durch eine behördliche Anfechtung ist insoweit angesichts ihrer legitimen 
Zwecksetzung verhältnismäßig. Soweit die Behördenanfechtung hingegen nach den zu breit formulierten 
Voraussetzungen des § 1600 I Nr. 5 BGB Vaterschaften erfasst, die nicht zur Umgehung gesetzlicher 
Voraussetzungen des Aufenthaltsrechts anerkannt wurden, ist sie nicht vom Gesetzeszweck getragen 
und ist darum im Hinblick auf das Elterngrundrecht unverhältnismäßig.“���3�����##*(�
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„Kinder, denen ein eigenes Recht auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu kommt (Art. 2 I GG), be-
dürfen des Schutzes und der Hilfe, um sich zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten innerhalb der sozia-
len Gemeinschaft entwickeln zu können. Art. 2 I i.V.m. Art. 6 II 1 GG verleiht dem Kind darum ein Recht auf 
staatliche Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung (vgl. BVerfG, NJW 2013, 847 Rn. 41�ff.) und 
schützt Kinder zugleich dagegen, durch staatliche Maßnahmen von der spezifisch elterlichen Hinwendung 
abgeschnitten zu werden.“���3�����##*(�
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„Ist die behördliche Anfechtungsklage erfolgreich, entfällt rückwirkend auf den Tag der Geburt des Kindes 
die bisherige Vaterschaftszuordnung. Dem Kind wird mit der erfolgreichen Vaterschaftsanfechtungsklage 
durch eine staatliche Behörde der rechtliche Vater genommen. Dies greift in das Recht des Kindes auf 
Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung ein.“���3�����##*(�
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„Der Eingriff in das Recht des Kindes ist unverhältnismäßig, sofern die Behördenanfechtung Vaterschafts-
anerkennungen betrifft, die nicht zur Umgehung des Aufenthaltsrechts erfolgt sind.  

Wurde die Vaterschaftsanerkennung hingegen allein zu aufenthaltsrechtlichen Zwecken vorgenommen, ist 
der soziale Gehalt der Vaterschaft für das Kind typischerweise nicht hoch. Dass der Gesetzgeber demge-
genüber dem Interesse an der Durchsetzung aufenthaltsrechtlicher Zielsetzungen den Vorrang gegeben 
hat, ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.“���3�����##*(�
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„Ein – nur in Teilen durch verfassungskonforme Auslegung zu vermeidender – Verstoß gegen das allgemeine 
Familiengrundrecht aus Art. 6 I GG liegt vor, weil die Regelung ein tatsächlich bestehendes Familienleben im 
Rahmen des Anfechtungsverfahrens nach § 1600 I Nr. 5 BGB unnötig mit behördlichen und gerichtlichen 
Ausforschungen belastet.“���3�����##*(�
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„Art. 6 V GG setzt als Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitssatzes und als Schutznorm zu Gunsten 
nichtehelicher Kinder der gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit Grenzen (vgl. BVerfGE 84, 168 [184�f.] = NJW 
1991, 1944). Auch eine mittelbare Schlechterstellung nichtehelicher Kinder im Verhältnis zu ehelichen Kin-
dern ist durch Art. 6 V GG verboten (vgl. BVerfGE 118, 45 [62] = NJW 2007, 1735 m.w.N.). Eine ungleiche Be-
handlung nichtehelicher Kinder, die sich als Benachteiligung gegenüber ehelichen Kindern auswirkt, bedarf stets 
einer überzeugenden Begründung (vgl. BVerfGE 84, 168 [185] = NJW 1991, 1944).“���3�����##*(�
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„Der Gesetzgeber hat die rechtliche Vaterschaft kraft Anerkennung (§ 1592 Nr. 2 BGB), nicht aber die 
rechtliche Vaterschaft kraft Ehe (§ 1592 Nr. 1 BGB) behördlicher Anfechtung unterworfen, obwohl auch 
im Fall der auf Ehe beruhenden Vaterschaft eine lediglich rechtliche Vaterschaft ohne biologische Abstam-
mungsbeziehung vorliegen kann, die unter Umständen – ähnlich wie die Vaterschaftsanerkennung – einen 
besseren Aufenthaltsstatus vermittelt. Die Behördenanfechtung im Fall der Vaterschaftsanerkennung 
knüpft zwar nicht an das Merkmal der Nichtehelichkeit des Kindes an. Praktisch trifft sie jedoch gerade die 
nichtehelichen Kinder und führt so zu einer (mittelbaren) Ungleichbehandlung nichtehelicher Kinder 
rechtlicher Väter gegenüber ehelichen Kindern von rechtlichen Vätern. Zwar sieht das Gesetz in §§ 1314 II 
Nr. 5, 1316 I Nr. 1 BGB auch die Möglichkeit eines behördlichen Antrags auf Aufhebung einer zu Aufent-
haltszwecken geschlossenen Ehe vor. Die Aufhebung der Ehe führt jedoch nicht zur Beendigung der Vater-
schaft eines in der Ehe geborenen Kindes, obwohl das Kind auch hier – wie im Fall der Behördenanfech-
tung – dem ausländischen Elternteil weiterhin über § 28 I 1 Nr. 3 AufenthG einen besseren Aufenthaltssta-
tus vermitteln kann. Eine Anfechtung der durch eine zu Aufenthaltszwecken geschlossenen Ehe begründe-
ten Vaterschaft sieht das Gesetz nicht vor, und zwar auch dann nicht, wenn die Ehe gem. §§ 1313, 1314 II 
Nr. 5, 1316 I Nr. 1 BGB aufgehoben wurde.“���3�����##*(�
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„Der Gesetzgeber ist von Verfassungswegen nicht gezwungen, behördliches Einschreiten in allen Kons-
tellationen allein rechtlicher Vater-Kind-Beziehungen anzuordnen, die den Beteiligten aufenthaltsrechtli-
che Vorteile bringen. Vielmehr steht ihm ein politischer Spielraum zu, sich auf Konstellationen zu be-
schränken, in denen er besonderen Handlungsbedarf sieht. Offenbar hat der Gesetzgeber den Handlungs-
bedarf bei einer durch Aufenthaltsehe begründeten Vaterschaft für geringer gehalten als bei auf Anerken-
nung beruhender Vaterschaft. Dabei ist der Gesetzgeber auch bezüglich aufenthaltsrechtlich motivierter 
Ehen nicht untätig geblieben, sondern hat, wie gesehen, die Aufenthaltsehe behördlicher Aufhebung unter-
worfen. Freilich hat er darauf verzichtet, auch die durch diese aufgehobene Ehe vermittelte Vaterschaft für 
Kinder des ausländischen Elternteils der Anfechtung zu unterwerfen. 

Dass der Gesetzgeber sich darauf konzentriert hat, die Aufhebung der Aufenthaltsehe zu ermöglichen, nicht 
aber dadurch etwa vermittelte Vaterschaften aufheben wollte, ist hinreichend plausibel und darum verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden. Die auf einer Ehe beruhende Vaterschaft hat im Vergleich zur 
durch Anerkennung begründeten Vaterschaft quantitativ ein deutlich geringeres Potenzial, anderen Perso-
nen einen besseren Aufenthaltsstatus zu vermitteln: Ein Mann kann in Deutschland gleichzeitig nur mit einer 
Frau die Ehe eingehen; er kann aber jederzeit für zahlreiche Kinder die Vaterschaft anerkennen. Zudem 
kann im Wege der Ehe nur künftig auf die Welt kommenden Kindern die Vaterschaft vermittelt werden, wo-
hingegen die Anerkennung der Vaterschaft auch für früher geborene Kinder möglich ist. Ein einzelner 
Mann kann darum mittels Vaterschaftsanerkennung sehr viel mehr Personen zu einer aufenthaltsrechtlich 
vorteilhaften Position verhelfen als ihm durch Eingehung einer Ehe möglich wäre.“���3�����##*(�
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„Denn letztere werden mit der Zielrichtung, dem Käufer die Durchsetzung eines daran anknüpfenden Nacherfüllungsan-
spruchs zu ermöglichen, und damit "zum Zwecke der Nacherfüllung" aufgewandt. 

Dieses Verständnis spiegelt sich bereits in der Entstehungsgeschichte der Norm wider. Denn es war die Absicht des 
Gesetzgebers, mit Schaffung des § 439 II BGB den auf das vereinbarte Nachbesserungsrecht bezogenen, ansonsten 
aber weitgehend wortlautidentischen bisherigen § 476a S. 1 BGB a. F. zu übernehmen und darin aufgehen zu lassen 
(BT-Drucks. 14/6040, S. 205, 231). Für diesen war durch die höchstrichterliche Rspr. (BGH NJW-RR 1999, 813; ähnlich 
auch schon BGH WM 1979, 724) geklärt, dass es sich um eine eigenständige, von einem Verschulden des Verkäufers 
unabhängige Anspruchsgrundlage des Käufers auf Erstattung seiner notwendigen Aufwendungen handelt. Dazu zählen 
auch Kosten, die für ein die Schadensursache untersuchendes und der Vorbereitung der Nachbesserung dienendes Gut-
achten aufgewandt werden. Dass der Gesetzgeber von dem so geprägten Normverständnis abrücken wollte, ist nicht er-
sichtlich.“ �����##*( 
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„Diese Sichtweise verkennt nicht nur den gegenüber den sonstigen Rechten und Pflichten der Kaufvertragspartei-
en eigenständigen Anspruchscharakter des § 439 II BGB und die hiermit verbundene Absicht des nationalen deut-
schen Gesetzgebers, mit dieser Norm die von Art. 3 III 1, IV der Richtlinie geforderte Unentgeltlichkeit der Nacherfüllung 
verschuldensunabhängig zu gewährleisten (BT-Drucks. 14/6040, S. 231; vgl. dazu auch BGHZ 192, 148). Sie lässt auch 
außer Acht, dass der deutsche Gesetzgeber, nicht gehindert gewesen wäre, die Richtlinie durch die Übernahme der in 
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§ 476a S. 1 BGB a. F. vorgefundenen Regelung überschießend umzusetzen, ohne dabei auf die von der Revision ange-
nommenen gesetzessystematischen Grenzen zu stoßen. Denn Art. 8 II der Richtlinie hat es - wie in Erwägungsgrund 24 
eigens hervorgehoben ist - den Mitgliedstaaten freigestellt, im Anwendungsbereich der Richtlinie strengere Bestimmungen 
zu erlassen oder aufrechtzuerhalten, um ein höheres Schutzniveau für die Verbraucher sicherzustellen. Das schließt es 
ein, den nach bisherigem Recht gem. § 476a S. 1 BGB a. F. für das vertraglich vereinbarte Nachbesserungsrecht enthal-
tenen Schutzstandard beizubehalten und auf das gesetzliche Nacherfüllungsrecht gem. § 439 I BGB auszudehnen.“ �����
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„Dies ändert nichts daran, dass die angefallenen Sachverständigenkosten jedenfalls zum Zeitpunkt ihrer für den Er-
satzanspruch maßgeblichen Entstehung zumindest auch zum Zwecke der Nacherfüllung als dem anderen Gewähr-
leistungsrechten vorgeschalteten Gewährleistungsrecht aufgewandt worden sind und aus damaliger Sicht zur Klärung der 
Ursache des Mangels und seiner Zurechnung erforderlich waren (vgl. BGH WM 2012, 1189 zu § 670 BGB). Ob derartige 
Aufwendungen anschließend tatsächlich zu einer (erfolgreichen) Nacherfüllung führen, ist für den zuvor bereits wirksam 
entstandenen Ersatzanspruch ohne Bedeutung (jurisPK-BGB/Pammler aaO, Rn 50). Das gilt insbesondere auch dann, 
wenn der Verkäufer anschließend weiterhin jegliche Mängel bestritten hat und deshalb der Käufer eine Nacherfüllung 
auch im Falle einer Fristsetzung unter keinen Umständen erwarten konnte, so dass für ihn gem. § 437 Nr. 2, § 440, § 323 
II Nr. 1, § 441 I BGB der letztlich eingeschlagene Weg zur Kaufpreisminderung eröffnet war.“ �����##*( 
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„Der Auffassung des Berufungsgerichts, dass der Bekl. das Verschulden der Nebenintervenientin nach § 278 BGB zuzurechnen sei, 
weil der Werklieferungsvertrag insoweit dem Werkvertrag gleichzustellen sei (ebenso Wältermann/Kluth ZGS 2006, 296), kann nicht 
gefolgt werden. Der Senat hat bereits vor der Schuldrechtsreform den Grundsatz, dass sich der Verkäufer seines Vorlieferanten nicht 
als Erfüllungsgehilfen bedient, entsprechend gelten lassen, wenn der Werklieferer einer vertretbaren Sache diese durch einen Dritten 
hatte bearbeiten lassen. Nach der durch die Schuldrechtsreform vollzogenen gesetzlichen Gleichstellung des Werklieferungsver-
trags mit dem Kaufvertrag (§ 651 S. 1 BGB) gilt dies erst recht. 

Das Berufungsgericht meint, für die Verschuldenszurechnung eines Dritten könne es nicht darauf ankommen, ob es sich bei dem 
zugrunde liegenden Vertrag um einen Werkvertrag oder um einen Werklieferungsvertrag handele. Da den Werklieferer ebenfalls eine 
Pflicht zur Herstellung der Sache treffe, seien Dritte, soweit sie zur Herstellung notwendige Leistungen erbrächten, ungeachtet des 
Vertragstyps - Werk- oder Werklieferungsvertrag -als Erfüllungsgehilfen anzusehen. 

Dem steht die gesetzliche Regelung des § 651 BGB entgegen, die für den Werklieferungsvertrag nicht auf das Werkvertragsrecht, 
sondern - anders als vor der Schuldrechtsreform - uneingeschränkt auf das Kaufrecht verweist. Grund dafür ist die mit der Einführung 
des kaufrechtlichen Nachbesserungsanspruchs vollzogene Angleichung der Haftung für Sachmängel beim Werkvertrag und beim 
Kaufvertrag, die das Bedürfnis nach einem gesonderten Typus des Werklieferungsvertrags entfallen lässt und es rechtfertigt, auch 
Verträge mit einer Herstellungsverpflichtung dem Kaufrecht zu unterstellen (BT-Drucks. 14/6040, S. 268). 

Davon abgesehen hat das Berufungsgericht aus dem Blick verloren, dass es im Verhältnis zwischen den Bauherren und dem Kl. 
einerseits und zwischen dem Kl. und der Bekl. andererseits um unterschiedliche Anspruchsgrundlagen geht. Gegenüber den Bauher-
ren ist der Kl. zum Ausbau der mangelhaften und zum Einbau mangelfreier Aluminium-Außenschalen unter dem Gesichtspunkt der 
werkvertraglichen Nacherfüllung verpflichtet (§ 634 Nr. 1, § 635 BGB), nicht dagegen unter dem Gesichtspunkt eines Anspruchs der 
Bauherren auf Schadensersatz statt der Leistung (§ 634 Nr. 4, §§ 636, 280, 281 BGB). Ein Anspruch auf Schadensersatz statt der 
Leistung steht den Bauherren gegenüber dem Kl. wegen der mangelhaften Aluminium-Profile ebenso wenig zu wie dem Kl. gegen-
über der Bekl. Denn der Kl. hat als Werkunternehmer gegenüber den Bauherren für ein Verschulden seines Lieferanten - sei es der 
Bekl. oder der Nebenintervenientin - ebenso wenig nach § 278 BGB einzustehen wie der Bekl. gegenüber dem Kl. das Verschulden 
der Nebenintervenientin nach § 278 BGB zuzurechnen ist. Nach der Rspr. des BGH, auf die auch die Gesetzesbegründung zur 
Schuldrechtsreform verweist, ist ein Lieferant, der einen Werkunternehmer mit von diesem zu beschaffenden Ausstattungsgegen-
ständen für ein Bauvorhaben beliefert, im Verhältnis zum Auftraggeber nicht Erfüllungsgehilfe des Werkunternehmers; für Fehler der 
gelieferten Sachen aufgrund eines Verschuldens des Lieferanten hat der Werkunternehmer daher nicht einzustehen.“ �����##*( 
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„Die Kl. ist als GbR zwar keine juristische Person. Als Gesamthand ist sie aber ein eigenes Zuordnungssubjekt, das rechtsfähig ist 
und grds. am Rechtsverkehr teilnehmen kann (BGHZ 146, 341 = NZG 2001, 311 = NJW 2001, 1056). Die Vermögensrechte der 
Gesellschafter beschränken sich auf ihre gesamthänderische Beteiligung an der Gesellschaft (MüKo-BGB/Ulmer/Schäfer, 
6. Aufl., vor § 705 Rn 11; Soergel/Hadding/Kießling, BGB, 13. Aufl., vor § 705 Rn 21). Handelt es sich bei der Kl. um ein eigenständi-
ges Zuordnungssubjekt, ist zwischen ihr und ihren Gesellschaftern zu trennen. Dies hat zur Folge, dass eine Treuepflichtverletzung 
der Gesellschafter der Kl., die sie sich als Gesellschafter der Alt-GbR gegenüber dem Bekl. als Mitgesellschafter haben zuschulden 
kommen lassen, der Kl. grds. nicht anzulasten ist. 
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Das Trennungsprinzip zwischen einer Gesellschaft als selbstständigem Rechtsträger und ihren Gesellschaftern [gilt] im Gesell-
schaftsrecht nicht ausnahmslos: Es ist für die GmbH allgemein anerkannt, dass in besonders gelagerten Ausnahmefällen aus-
nahmsweise eine Durchbrechung des zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern geltenden Trennungsprinzips in Betracht 
kommen kann. Eine Abweichung vom Trennungsprinzip wird unter anderem dann zugelassen, wenn die Berufung auf die Verschie-
denheit von Gesellschaft und Gesellschafter gegen Treu und Glauben verstoßen würde (vgl. BGHZ 22, 226 = NJW 1957, 181; BGHZ 
68, 312 = NJW 1977, 1449, jeweils zur Einpersonen-GmbH; BSG, NJW-RR 1997, 94 = ZIP 1996, 1134, zur GmbH; Baum-
bach/Hueck, GmbHG, 20. Aufl., § 13 Rn 10).  

Für die GbR, die anders als die GmbH kein gegenüber ihren Gesellschaftern völlig verselbstständigtes Rechtssubjekt ist, kann nichts 
anderes gelten. Soweit für die hier gegebene Fallgestaltung von Bedeutung, kann die Durchbrechung des Trennungsprinzips dadurch 
geschehen, dass rechtserhebliche Umstände auf Seiten der Gesellschafter der Gesellschaft zugerechnet werden. Sie ist – anders als 
bei einer GmbH (vgl. BGH DStR 1999, 1822, mit Anm. von Goette; MüKo-GmbHG/Merkt, § 13 Rn 361 m. w. Nachw.) – bei einer 
GbR, für deren Verbindlichkeiten ihre Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern analog § 128 HGB persönlich haften, auch in der 
Weise denkbar, dass bei Vorliegen besonderer Umstände ein Dritter dem gegen ihn erhobenen Anspruch der Gesellschaft seinen – 
gegen alle Gesellschafter gerichteten – Schadensersatzanspruch im Wege der Einwendung entgegenhalten kann. 

Das BerGer. ist in rechtsfehlerfreier tatrichterlicher Würdigung der hier gegebenen Umstände des Falls zu dem Ergebnis gekommen, 
dass die Berufung der Kl. auf ihre Eigenständigkeit gegen Treu und Glauben verstößt und der Bekl. deshalb seinen Schadensersatz-
anspruch gegen die Gesellschafter der Kl. auch ihrem Zahlungsbegehren entgegensetzen kann (wird ausgeführt).“ �����##*( 
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„Ein Dauerwohnrecht i.�S.�v. § 31 WEG kann zwar nicht unter eine Bedingung gestellt werden (§ 33 I 2 WEG), es kann aber 
zeitlich begrenzt werden (§ 41 I WEG). Nach der ganz überwiegenden Auffassung, der sich der Senat anschließt, ist nach dieser 
Maßgabe eine Bestellung des Dauerwohnrechts auf Lebenszeit des Berechtigten möglich (vgl. Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 
15. Aufl., Rn 3002; Meikel/Morvilius, GBO, 10. Aufl., Einleitung C Rn 375; Hügel/Wilsch, GBO, 2. Aufl., § 35 Rn 15; Pa-
landt/Bassenge, BGB, 73. Aufl., § 33 WEG Rn 2; MüKo-BGB/Engelhardt, 6. Aufl., § 33 WEG Rn 2; Weitnauer/Mansel, WEG, 9. Aufl., 
§ 33 Rn 3; Erman/Grziwotz, BGB, 13. Aufl., § 33 WEG Rn 3; Jennißen/Grziwotz, WEG, 3. Aufl., § 33 Rn 9; Bärmann/Pick, WEG, 12. 
Aufl., § 33 Rn 64; Marshall DNotZ 1962, 381; anderer Auffassung: OLG Neustadt/Weinstr. NJW 1961, 1974; Demharter, Grundbuch-
ordnung, 28. Aufl., § 23 Rn 5; Böttcher MittRhNotK 1987, 219).  

Für die herrschende Auffassung spricht, dass die Begrenzung eines Rechtes auf die Lebensdauer einer Person keine Bedin-
gung, sondern eine Zeitbestimmung darstellt („dies certus an incertus quando“). Dieser Auffassung steht entgegen der vorstehend 
zitierten Mindermeinung nicht entgegen, dass § 33 I WEG die Vererblichkeit zwingend vorschreibt. Denn andererseits ist vom Ge-
setzgeber auch eine Befristung zugelassen worden. Durch die Vorgabe der Vererblichkeit ist demgemäß lediglich eine Möglichkeit 
eröffnet, nicht aber ein Zwang ausgeübt worden, das Dauerwohnrecht von der Dauer des Lebens des Berechtigten unabhängig zu 
machen.“ �*+��=�����##*( 
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„Die Vermögensminderung muss unmittelbar, d.�h. ohne weitere Zwischenhandlung des Täters, des Opfers oder eines Drit-
ten durch den Datenverarbeitungsvorgang selbst eintreten. Daran fehlt es, wenn durch die Manipulation der Datenverarbeitung 
nur die Voraussetzungen für eine vermögensmindernde Straftat geschaffen werden, z.�B. beim Ausschalten oder Überwinden 
elektronischer Schlösser (vgl. Lackner/Kühl aaO § 263�a Rn 19). Hier führt das Einscannen des Strichcodes der „WAZ“ allein zu 
der Anzeige eines im Verhältnis zu den tatsächlich ausgewählten Zeitschriften geringeren Kaufpreises. Diese Anzeige bewirkt 
noch keinen verfügungsähnlichen Vorgang, der sich als unmittelbare Vermögensbeeinträchtigung darstellte. Die nachfol-
gende Mitnahme der Zeitschriften wird durch den Datenverarbeitungsvorgang als solchen weder ermöglicht noch erleichtert. 
Hierzu bedurfte es vielmehr einer selbstständigen, den Übergang der Sachherrschaft bewirkenden Handlung des Angekl.“ 
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„Die Zeitschrift war weiterhin für ihn fremd, weil mit dem Bezahlvorgang an der Selbstbedienungskasse keine Übereig-
nung der Zeitschrift stattgefunden hat, die nicht zuvor durch den ihr zugewiesenen Strichcode eingescannt und sodann zu 
„ihrem“ Preis bezahlt worden war. 

Eine Wegnahme liegt vor, weil der Angekl. mit dem Passieren des Kassenbereichs neuen, eigenen Gewahrsam an den Zeit-
schriften begründet hat, ohne dass der frühere Gewahrsamsinhaber – der Geschäftsinhaber bzw. Geschäftsführer – hierzu sein 
Einverständnis erklärt hätte. Zwar ist davon auszugehen, dass mit dem Aufstellen von Selbstbedienungskassen durchaus ein 
generelles Einverständnis in einen Gewahrsamsübergang erklärt werden soll, weil – nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt 
der Einsparung von Personalkosten – gerade kein Kassenpersonal zur Verfügung steht, das den einzelnen Kauf- bzw. Zahlvor-
gang abwickeln soll; die in dem Kassenbereich anwesenden Mitarbeiter dienen allein der Unterstützung bei etwaigen techni-
schen Schwierigkeiten. Jedoch ist unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung und hier namentlich der berechtigten Ge-
schäftsinteressen des Verkäufers zu unterstellen, dass dieser sein Einverständnis nur unter der Bedingung erteilt, dass die 
Selbstbedienungskasse äußerlich ordnungsgemäß bedient wird. Hierzu gehört unzweifelhaft das korrekte Einscannen und Be-
zahlen der tatsächlich zur Selbstbedienungskasse mitgebrachten Ware. Da der Angekl. eine andere als die zuvor eingescannte 
und bezahlte Zeitschrift mitgenommen hat, sind die Bedingungen für ein Einverständnis in den Gewahrsamswechsel nicht 
gegeben. Soweit die Mitnahme der Zeitschriften durch einen als Detektiv angestellten Mitarbeiter beobachtet worden ist, 
schließt dies die Gewahrsamserlangung durch den Angekl. nicht aus, weil § 242 StGB Heimlichkeit gerade nicht voraussetzt 
(vgl. BGHSt 16, 271; OLG Düsseldorf NJW 1988, 1335; Fischer aaO, § 242 Rn 21).“ �*+���#//�##*( 
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„Die Annahme von Gesetzeskonkurrenz mit der Folge, dass die gefährliche Körperverletzung zurückträte, würde das gesonderte 
Tatunrecht des § 224 I Nr. 4 StGB nicht angemessen berücksichtigen. Dieses besteht - über die schweren Folgen der Körperver-
letzung hinausgehend - in der besonders verwerflichen Art der Tatbegehung mit der Folge eingeschränkter Verteidigungsmög-
lichkeiten des Opfers (vgl. BGHSt 47, 383; MüKo-StGB/Hardtung, 2. Aufl., § 224 Rn 31; Schönke/Schröder-Stree/Sternberg-Lieben 
28. Aufl., § 224 Rn 2, 11; zum Verhältnis von § 224 I Nr. 5 StGB zu § 226 StGB vgl. BGHSt 53, 23).“ �����##*( 
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„Eine Strafbarkeit wegen Urkundenfälschung scheitert an der Verkörperung einer menschlichen Gedankenerklärung: Wird die 
Empfangsbestätigung sofort digital erzeugt, indem sie auf einem sogenannten Touchscreen oder Notepad erzeugt und direkt 
digital archiviert wird, so wird durch die Wiedergabe des digital archivierten Ablieferbelegs und dessen Ausdruck auf Papier keine 
Urkunde erzeugt, weil das digitale Dokument nicht auf einem Material dauerhaft verkörpert ist, solange es nur im Speicher oder 
auf dem Bildschirm existiert, und weil es nur die Kopie eines elektronisch gespeicherten Dokuments ist, wenn es ausgedruckt wird 
(zu vgl. Tunn VersR 2005, 1646 m. w. Nachw.).“ �*+��&����##*( 
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„Der Zweck der Vorschrift des § 22 Nr. 3 VwGO liegt darin, Interessen- und Pflichtenkollisionen zu vermeiden, die richterliche 
Unabhängigkeit zu gewährleisten und das VG, vor dem typischerweise ein Staatsbürger Rechtsschutz gegenüber der Behörde 
einer staatlichen oder gemeindlichen Institution begehrt, nicht in den Verdacht zu bringen, dass es die Verwaltung zum Nachteil des 
Bürgers schütze. Durch die Inkompatibilitätsnorm des § 22 Nr. 3 VwGO soll daher erreicht werden, dass der Rechtssuchende auf der 
Richterbank neben den Berufsrichtern nicht ehrenamtliche Richter antrifft, die ihrerseits etwa der Verwaltung des Bundes, eines Lan-
des, einer Kommune oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts als Beamte oder Angestellte unmittelbar ange-
hören (Schoch/Schneider/Bier, Loseblslg.-Kommentar VwGO, Stand: April 2013, § 22 Rn 7�f.). Hiervon ausgehend ist der Begriff des 
öffentlichen Dienstes weit auszulegen (so: OVG Münster DÖV 1961, 910; OVG Münster NVwZ 1984, 593; OVG Münster NVwZ 
1986, 1029; OVG Münster NVwZ-RR 1994, 704; OVG Münster DÖV 2013, 40).  

Danach beurteilt ist eine Fraktionsassistentin eine Angestellte im öffentlichen Dienst i. S. von § 22 Nr. 3 VwGO. Fraktionen stellen 
nämlich regelmäßig eine mit eigenen Rechten ausgestattete Teilgliederung des Vertretungsorgans dar. Sie sind Zusammen-
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schlüsse von Mitgliedern der Volksvertretungen in Ausübung von deren organschaftlichen Mitgliedschaftsrechten und daher Organi-
sationsformen des öffentlichen Rechts (vgl. OVG Münster OVGE 41, 16 = NVwZ 1989, 1192 = DöD 1990, 197; Sodan/Ziekow, 
Kommentar VwGO, 3. Aufl. 2010, § 22 Rn 16). 

Dies hat zur Folge, dass ein Fraktionsassistent im öffentlichen Dienst beschäftigt ist und daher nicht zu einem ehrenamtlichen Richter 
bestellt werden darf.“ �*3�� ������##*( 
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„Dabei geht das BVerwG (vgl. BVerwG ZBR 2013, 348; BVerwG NVwZ. 2012, 1483) davon aus, dass der Untersuchungsaufforde-
rung keine Außenwirkung zukomme. Ob eine Maßnahme einer Behörde auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet sei, 
hänge davon ab, ob sie nach ihrem objektiven Sinngehalt dazu bestimmt sei, Außenwirkung zu entfalten, nicht aber darauf, wie sie 
sich im Einzelfall auswirke. Zwar greife die Aufforderung, sich körperlich untersuchen zu lassen und sich einem Gespräch mit dem 
Gutachter zu stellen, in die grundrechtsbewehrte persönliche Sphäre des Beamten ein. Ihr Schwerpunkt liege aber in der Frage der 
künftigen Dienstleistung und der Konkretisierung der darauf bezogenen Pflicht des Beamten, bei der Klärung seiner Dienstfä-
higkeit mitzuwirken. Als gemischte dienstlich-persönliche Weisung regele die Untersuchungsaufforderung einen einzelnen 
Schritt in dem gestuften Verfahren, das bei Feststellung seiner Dienstunfähigkeit mit seiner Zurruhesetzung ende. 

Der Senat folgt dieser Rspr. zwecks Wahrung der Rechtseinheit, soweit die Aufforderung zur amtsärztlichen Untersuchung nicht in 
der Gestalt einer Entscheidung ergangen ist, die aus der Sicht eines verständigen Adressaten schon wegen ihrer äußeren Form als 
Verwaltungsakt zu qualifizieren ist.“ �*3�� ������##*( 
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„Denn dabei handelt es sich um die Erstattung konkreter Ausgaben, und nicht um eine Einnahmequelle zur Deckung des 
allgemeinen Finanzbedarfs der Verwaltung (vgl. Funke-Kaiser aaO, Rn 29; Sodan/Ziekow, VwGO, 3. Aufl. 2010, § 80 Rn 58 
f.).“ �*3��+���"
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„Diese Geldforderung soll dem Ersatz der der Ag. für die Entsorgung des in ihrer Kläranlage angefallenen verunreinigten Klär-
schlamms sowie für die Reinigung dieser Kläranlage entstandenen zusätzlichen Kosten dienen, die die Ag. auf eine satzungs-
widrige Nutzung der Abwasseranlage durch die Ast. zurückführt. Für die dadurch entstandenen Schäden haftet nach Auffas-
sung der Ag. die Ast. auf der Grundlage des § 18 I der Abwasserbeseitigungssatzung. Es handelt sich mithin um eine der Er-
stattung von Aufwendungen vergleichbare Forderung von Schadensersatz und nicht um einen in einem Verwaltungsverfah-
ren entstandenen Gebühren- oder Auslagenanspruch.  

Unter dem Begriff der öffentlichen Abgaben i. S. des § 80 II Nr. 1 VwGO sind hoheitlich geltend gemachte öffentlich-
rechtliche Geldforderungen zu verstehen, die den Zweck haben, den Finanzbedarf des Hoheitsträgers für die Erfüllung seiner 
öffentlichen Aufgaben zu decken. Die Abgabe muss jedoch nicht allein oder primär der Finanzierung dienen, sondern kann da-
neben - mit gleichem Stellenwert - auch eine Lenkungs-, Antriebs-, Zwangs- oder Straffunktion besitzen, solange die Fi-
nanzierungsfunktion gegenüber den übrigen Zwecken der Abgabe nicht in den Hintergrund tritt und nur noch als Nebeneffekt. 
Für die geforderte Finanzierungsfunktion reicht allerdings die schlichte Absicht der Erzielung von Einnahmen nicht aus, die je-
der Geldforderung der öffentlichen Hand in Zeiten angespannter Haushalte immanent ist. Die Finanzierungfunktion muss viel-
mehr der einer Steuer, einer Gebühr oder eines Beitrags vergleichbar sein. Das ist dann der Fall, wenn mit der betreffen-
den „Abgabe“ eine stetig fortlaufende und vorhersehbare Deckung des öffentlichen Finanzbedarfs im Sinne einer geordne-
ten Haushaltsführung erreicht wird und beabsichtigt ist. Der am fortlaufenden Eingang finanzieller Mittel interessierten öffentli-
chen Hand sollen nach dem Zweck der Ausnahmevorschrift des § 80 II 1 Nr. 1 VwGO durch die Einlegung von Rechtsbehelfen 
lediglich solche Gelder nicht vorenthalten werden, auf deren Eingang sie fest rechnen durfte, und die sie daher für ihre Aufga-
benerfüllung eingeplant hat (vgl. Schoch/Schneider/Bier, VwGO, § 80 Rn 132, Loseblatt, Stand September 2011; jew. m. w. 
Nachw.). Nur dann ist das Entfallen der gesetzlich grds. angeordneten aufschiebenden Wirkung gerechtfertigt.“ �*3��+���"
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„Es hat lediglich angenommen, eine Auflösung sei bei Klagen gegen Änderungskündigungen jedenfalls dann 
möglich, wenn der Arbeitnehmer das Änderungsangebot nicht unter dem Vorbehalt des § 2 KSchG angenommen 
habe (BAG, NZA 2002, 1277 [zu B II 1]; BAGE 38, 348 = NJW 1982, 2687 [zu III 1]; BAGE35, 30 = NJW 1982, 
1118 [zu II 1]).“������##*(�
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„Im Schrifttum und in der Rechtsprechung der Instanzgerichte ist die Auffassung vorherrschend, eine 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses nach § 9 I 1 KSchG scheide aus, wenn der Arbeitnehmer das Ände-
rungsangebot unter Vorbehalt angenommen habe. Die Parteien stritten dann nicht mehr über die Been-
digung des Arbeitsverhältnisses. Für einen Antrag nach § 9 I 1 KSchG sei kein Raum (Bauer, DB 1985, 
1181; Becker-Schaffner, BB 1991, 135; Ascheid/Preis/Schmidt/Biebl, 4. Aufl. 2012, § 9 KSchG Rn. 14; 
HaKoKSchR/Fiebig, 4. Aufl., § 9 Rn. 81; MüKo-BGB/Hergenröder, 6. Aufl., § 2 KSchG Rn. 67; ErfK/Kiel, 
13. Aufl. 2013, § 9 KSchG Rn. 2; Linck in v. Hoyningen-Huene/Linck, KSchG, 15. Aufl. 2013; § 9 Rn. 9; Mül-
ler, DB 2002, 2597; ErfK/Oetker, § 2 KSchG Rn. 73; HaKoKSchR/Pfeiffer, § 2 Rn. 67; KR/Spilger, 10. Aufl. 
2012 § 9 KSchG Rn. 30; Spinner in Löwisch/Spinner/Wertheimer, KSchG, 10. Aufl., § 9 Rn. 4; Vossen in 
Stahlhacke/Preis/Vossen, 10. Aufl. 2010, Rn. 2199; Willemsen, NJW 2000, 2785; LAG Köln, Urteil vom 
16.08.2011 – 12 Sa 948/10, BeckRS 2011, 77686 Rn. 52; LAG Düsseldorf, NZA-RR 1998, 111; LAG Mün-
chen, Urteil vom 29.10.1987 – 6 [7] Sa 816/86[zu I 2]; LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 24.01.1986 – 6 Sa 
1008/85 [zu 3], BeckRS 2014, 67920; LAG Berlin, Urteil vom 02.03.1984 – 10 Sa 122/83).“������##*(�
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„Nach der Gegenauffassung (Bauer/Krets, DB 2002, 1937; Corts[Anm. zu BAG, NJW 1982, 1118], SAE 
1982, 103 [104]; Herbst, BArbBl. 1969, 491; Maurer, BB 1971, 1327; Neumann, AR-Blattei, 32. Lfg. 7/96, 
SD 1020, 6 Rn. 8; Schaub, RdA 1970, 230; Wenzel, MDR 1969, 968) findet § 9 KSchG auch in diesem Fall 
Anwendung. Es sei eine großzügige Auslegung geboten, weil es „überflüssige Förmelei“ bedeute, den Ar-
beitnehmer auf die Möglichkeit einer Eigenkündigung zu verweisen (Bauer/Krets, DB 2002, 1939). Als Vo-
raussetzung der Auflösung genüge ein „Streit über die Feststellung der sozialen Unwirksamkeit einer 
Kündigung“ (Neumann, SD 1020.6 Rn. 8). Auch bei dem Verfahren nach § 2 KSchG handele es sich um 
eine Kündigungsschutzklage (Herbst, BArbBl. 1969, 491 [492]). Aus § 8 Hs. 2 KSchG ergebe sich, dass 
auch in dessen Rahmen „über die Änderungskündigung“ entschieden werde (Maurer, BB 1971, 1327). Eine 
Unzumutbarkeit, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen, trete zudem nicht immer innerhalb der Frist von drei 
Wochen nach § 2 KSchG ein, so dass eine Auflösung auch im Rahmen der Änderungsschutzklage noch bis 
zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung möglich sein müsse (Corts, SAE 1982, 103 [104]). Zu-
mindest enthalte das Kündigungsschutzgesetz insoweit eine Lücke (Schaub, RdA 1970, 235). Es lasse 
an keiner Stelle erkennen, dass es auch dem Arbeitgeber den Auflösungsantrag nach § 9 I 2 KSchG für den 
Fall der Annahme unter Vorbehalt abschneiden wolle (Wenzel, MDR 1969, 977).“������##*(�
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4Danach ist Voraussetzung für eine gerichtliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses, dass das 
Gericht feststellt, es sei „das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst“ und 
dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten. Eine solche ge-
richtliche Feststellung kommt im Rahmen einer Änderungsschutzklage nach § 4 S. 2 KSchG 
nicht in Betracht (ebenso LAG Köln, Urteil vom 16.08.2011 – 12 Sa 948/10, BeckRS 2011, 
77686 Rn. 52; ErfK/Oetker, § 2 KSchG Rn. 73; HaKoKSchR/Pfeiffer, § 2 KSchG Rn. 67; Vossen 
in Stahlhacke/Preis/Vossen, Rn. 2199). Der Arbeitnehmer, der das mit einer Kündigung verbun-
dene Änderungsangebot unter dem Vorbehalt des § 2 KSchG annimmt, hat nach § 4 S. 2 KSchG 
Klage auf Feststellung zu erheben, dass die Änderung der Arbeitsbedingungen sozial ungerecht-
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fertigt oder aus sonstigen Gründen unwirksam ist. Die Beendigungswirkung der Kündigung 
steht in diesem Fall nicht mehr im Streit. Infolge der Annahme des Änderungsangebots – wenn 
auch unter Vorbehalt – steht vielmehr fest, dass das Arbeitsverhältnis fortbesteht. Streitgegen-
stand der Änderungsschutzklage ist allein, zu welchen Bedingungen es fortbesteht (BAG, 
NJOZ 2013, 1835 Rn. 29 = NZA 2014, 280 Os.; NZA 2012, 1038 Rn. 20). Hat die Klage Erfolg, 
stellt das Gericht entsprechend § 4 S. 2 KSchG fest, dass die Änderung der Arbeitsbedingungen 
sozial ungerechtfertigt oder aus einem anderen Grund unwirksam ist. Anderenfalls weist es die 
Änderungsschutzklage ab und das Arbeitsverhältnis besteht zu den für diesen Fall akzeptierten, 
geänderten Bedingungen fort. Aus § 8 KSchG ergibt sich trotz der missverständlichen Formulie-
rung nichts anderes. Die Bestimmung stellt lediglich klar, dass die mit der Annahme unter Vorbe-
halt verbundene auflösende Bedingung rückwirkend eintritt, der Arbeitsvertragsinhalt also von 
Anfang an unverändert fortbesteht, wenn der Kl. mit der Änderungsschutzklage obsiegt (ebenso 
ErfK/Kiel, § 8KSchG Rn. 1; Linck in v. Hoyningen–Huene/Linck, § 2 Rn. 209).“������##*(�
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„Während die gerichtliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses auf Antrag einer der Parteien im 
Zusammenhang mit einer Beendigungskündigung schon seit Inkrafttreten des Kündigungs-
schutzgesetzes 1951 gesetzlich vorgesehen ist (§ 7 KSchG1951), sind die Bestimmungen zum 
Rechtsschutz gegen Änderungskündigungen in §§ 2, 4 S. 2, 7 Hs. 2 und 8 KSchG erst durch 
das Arbeitsrechtsbereinigungsgesetz vom 14.08.1969 (damals als §§ 1�a, 3 S. 2, 6 Hs. 2 und 6�a 
KSchG, BGBl. I 1969, 1106) in das Gesetz eingefügt worden. Sie sollten die Rechte des Ar-
beitnehmers im Falle einer Änderungskündigung lediglich klarstellen (vgl. BT-Dr V/3913, 8). Die-
ser sollte – wie von der Rechtsprechung bereits judiziert – das Änderungsangebot unter Vor-
behalt annehmen und Klage begrenzt auf die Prüfung der Berechtigung der vorgesehenen 
Änderungen erheben können. Dagegen war nicht Gegenstand der gesetzgeberischen Überle-
gungen, dass auch in diesem Fall eine gerichtliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses möglich 
werden sollte. Dementsprechend wird weder in § 2 KSchG noch in §§ 4 S. 2, 7 oder 8 auf 9 
KSchG Bezug genommen. Umgekehrt ist in § 9 KSchG, anders als etwa in § 7 KSchG, keine 
Regelung für den Fall der Änderungsschutzklage getroffen worden.“������##*(�
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„Eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses kann nach § 9 KSchG nur erfolgen, wenn der Arbeit-
nehmer mit der Kündigungsschutzklage Erfolg hat. Wird die Klage abgewiesen, besteht für ei-
ne gerichtliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses kein Anlass. In diesem Fall hat schon die 
Kündigung die Auflösung bewirkt. Bei einer Änderungsschutzklage besteht das Arbeitsver-
hältnis dagegen unabhängig von ihrem Ausgang fort. Dies ist eine systematisch grundlegend 
andere Konstellation. 

Die gerichtliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses nach einem Obsiegen mit der Änderungs-
schutzklage brächte zudem Schwierigkeiten im Hinblick auf den Auflösungszeitpunkt mit sich. 
Nach § 9 II KSchG ist das Arbeitsverhältnis zu dem Zeitpunkt aufzulösen, an dem es bei sozial 
gerechtfertigter Kündigung geendet hätte. Hat der Arbeitnehmer das mit einer Kündigung ver-
bundene Änderungsangebot unter Vorbehalt angenommen, ist das Arbeitsverhältnis aber über 
diesen Zeitpunkt hinaus einvernehmlich fortgesetzt worden. Dies stünde zum einen in gewis-
sem Widerspruch zu der Annahme, eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses sei für eine der 
Parteien unzumutbar. Zum anderen müsste ein einvernehmlich fortgeführtes Arbeitsverhält-
nis rückwirkend beendet werden. Zwar erfolgt auch bei einer Beendigungskündigung die ge-
richtliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses häufig auf einen zurückliegenden Zeitpunkt. Das 
Arbeitsverhältnis wurde in diesem Fall aber nicht einvernehmlich über den vorgesehenen Been-
digungstermin hinaus fortgesetzt. Für die Berechtigung der Ansicht, wegen dieser Schwierigkei-
ten habe die Auflösung im Rahmen einer Änderungsschutzklage entgegen der Vorgabe des § 9 II 
KSchG auf den Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils zu erfolgen (so Neumann, SD 1020.6 Rn. 8; 
Schaub, RdA 1970, 230 [236]; Wenzel, MDR 1969, 968), fehlt es an Anhaltspunkten im Gesetz.“�
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„Für die Schaffung der gesetzlichen Regelung war unter anderem die Erwägung maßgebend, 
dass es während eines Kündigungsschutzprozesses zu zusätzlichen Spannungen zwischen 
den Parteien kommen kann, die eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar erschei-
nen lassen (BAG, NZA 2009, 312 Rn. 42; NZA 1988, 16 [zu B II 1]; BAG, Urteil vom 25.11.1982 – 
2 AZR 21/81, BeckRS 2013, 74134 [zu B I 2�a]).  

Zu solchen Belastungen kann es zwar auch im Zusammenhang mit dem Ausspruch einer Ände-
rungskündigung kommen. Dies unterscheidet das Änderungsschutzverfahren aber nicht von 
sonstigen Verfahren, in denen die Parteien über den Inhalt ihres Arbeitsverhältnisses streiten. 
In diesen Fällen kann mangels einer gesetzlichen Regelung die gerichtliche Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses zweifellos nicht verlangt werden. Eine Sonderstellung der Änderungsschutz-
klage wiederum ist insoweit nicht erkennbar. Der Streit über eine Änderung der Arbeitsbedingun-
gen nach § 4 S. 2 KSchG unterscheidet sich von den anderen Rechtsstreitigkeiten zwar dadurch, 
dass er durch eine Kündigung des Arbeitgebers veranlasst ist. Deren beendigende Wirkung ist 
aber durch die Annahme des Änderungsangebots unter Vorbehalt gerade entfallen. 

Dieser letzte Gesichtspunkt unterscheidet die Situation bei einer Änderungsschutzklage maßgeb-
lich von der bei einer Kündigungsschutzklage nach § 4 S. 1 KSchG. Anders als mit einer reinen 
Beendigungskündigung bringt der Arbeitgeber mit einer Änderungskündigung zum Ausdruck, 
dass er – wenn auch unter anderen Bedingungen – zur Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
bereit ist. Der Arbeitnehmer hat die Wahl, ob er das Änderungsangebot ablehnen oder – unter 
Vorbehalt – annehmen will. Entscheidet er sich – und sei es unter Vorbehalt – für die Annahme, 
erklärt er damit ebenfalls, das Arbeitsverhältnis fortsetzen zu wollen. Es besteht damit in jedem 
Fall weiter. Bei dieser Ausgangslage ist kein sachlicher Grund ersichtlich, warum das Gericht 
ein Arbeitsverhältnis, dessen Bestand – nicht anders als sonst im ungekündigten Arbeitsverhält-
nis – nicht im Streit steht, sollte auflösen können. Bei § 9 KSchG handelt es sich um eine Aus-
nahmevorschrift. Das Kündigungsschutzgesetz ein Bestandsschutz-, kein Abfindungsgesetz 
(BAG, NZA-RR 2012, 243 Rn. 20; Urteil vom 08.10.2009 – 2 AZR 682/08, BeckRS 2010, 65523 
Rn. 13).“������##*(�
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„Analoge Gesetzesanwendung setzt voraus, dass der gesetzlich ungeregelte Fall nach Maßgabe 
des Gleichheitssatzes und zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen nach der gleichen Rechts-
folge verlangt, wie die erfassten Fälle (BAG, NZA-RR 2013, 515 Rn. 20; BAGE 121, 212 = NZA 2007, 
999 Rn. 56 m.w.N.). Daran fehlt es hier. Der geregelte und der nicht geregelte Sachverhalt sind nicht 
vergleichbar. 

Die Auflösung eines Arbeitsverhältnisses durch das Gericht stellt einen Eingriff in die Vertrags- 
und Berufsfreiheit (Art. 2 I, 12 I GG) der Parteien dar. Der Schutzbereich der Berufsfreiheit umfasst 
sowohl die Wahl des Arbeitsplatzes durch den Arbeitnehmer als auch die Auswahl der Arbeitnehmer 
durch den Arbeitgeber (vgl. BVerfGK1, 308 = NZA 2003, 959 [zu B II 1�a] m.w.N.). Zwar ist nach § 9 
KSchG die gerichtliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses nur auf Antrag zulässig. Der Schutzbereich 
der Vertragsparteien ist gleichwohl betroffen.  

Streiten die Parteien nur über die Bedingungen des bestehenden Arbeitsverhältnisses, gibt es keinen 
Grund, einen solchen gerichtlichen Eingriff vorzusehen. Die Situation ist im wesentlichen Punkt anders 
als in einem Fall, in dem die Parteien über den Bestand ihres Arbeitsverhältnisses streiten, die Been-
digung zumindest vom Arbeitgeber gewollt und sie durchaus ein mögliches Ergebnis des Prozesses 
ist. 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind auch ohne die Möglichkeit einer gerichtlichen Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses nicht gezwungen, an einem unzumutbar gewordenen Arbeitsverhältnis festzuhalten. 
Beide können das Arbeitsverhältnis bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 626 I BGB fristlos 
kündigen, der Arbeitnehmer kann dies ohne Weiteres auch ordentlich, der Arbeitgeber dann, wenn ein 
Kündigungsgrund nach § 1 II KSchG gegeben ist. Kündigt der Arbeitnehmer wegen eines vertragswid-
rigen Verhaltens des Arbeitgebers fristlos, kann er zudem nach § 628 II BGB Ersatz des entstehenden 
Schadens verlangen.“������##*(�
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„Die Vorschrift ist Ausdruck dessen, dass der Richter nach dem Willen des Gesetzgebers auch im allgemei-
nen Zivilprozess, wo der Beibringungsgrundsatz gilt, nicht allein die Aufgabe eines rein passiven Be-
obachters und distanzierten Entscheiders hat, sondern aktiv zur Klärung der Sach- und Rechtslage bei-
tragen soll (vgl. dazu die Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Reform des Zivilprozes-
ses, BT-Drs. 14/4722, 58, 77; ferner Zöller/Greger, § 139 Rn. 1). 

Damit ist weder eine Verzerrung des Konkurrenzverhältnisses der anwaltlich vertretenen Parteien noch 
die Preisgabe der richterlichen Neutralität oder des Gleichbehandlungsgrundsatzes verbunden, so-
lange es bei einer – gesetzlich ausdrücklich gewollten – ergänzenden richterlichen Hilfestellung verbleibt, 
durch die es lediglich zu einer Modifizierung der Verhandlungsmaxime kommt und bei der speziell keine 
neuen Anspruchsgrundlagen, Einreden oder Anträge in den Prozess eingeführt werden, die im bisherigen 
streitigen Vorbringen beider Seiten nicht zumindest andeutungsweise eine Grundlage haben (vgl. Begrün-
dung, BT-Drs. 14/4722, 58, 77; Musielak/Stadler, § 139 Rn. 1 u. 5). Vielmehr dient die materielle Prozesslei-
tung durch das Gericht der Erfüllung des Anspruchs der Parteien auf rechtliches Gehör, der Gewähr-
leistung eines fairen Verfahrensablaufs und der Erzielung eines richtigen Prozessergebnisses (vgl. Mu-
sielak/Stadler, § 139 Rn. 1; Thomas/Putzo/Reichold, § 139 Rn. 1).“��*+����#�	��"
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„Die vom Gesetz gebotenen Hinweise sind so früh wie möglich – spätestens im letzten Termin der 
mündlichen Verhandlung mit ausreichender Gelegenheit zur Stellungnahme (§ 139 V und § 156 II Nr. 
1 ZPO) – zu erteilen und aktenkundig zu machen (§ 139 IV 1 ZPO). Inhaltlich dürfen sie keineswegs allge-
mein oder pauschal gehalten werden, sondern müssen die Adressaten unmissverständlich auf den feh-
lenden Sachvortrag aufmerksam machen, den der Richter für entscheidungserheblich hält; dies gilt ins-
besondere in Konstellationen, in denen die Notwendigkeit ergänzenden Vortrags – wie etwa bei den Anfor-
derungen an die Darlegung eines Anspruchs – von der Bewertung des Gerichts im Einzelfall abhängt und 
sich nicht schon aus dem erheblichen Bestreiten der Gegenseite ergibt (vgl. dazu BGHZ 140, 365 = NJW 
1999, 1867 = WM 1999, 811; BGH, NJW 2002, 3317 = BGH-Report 2002, 966 = WM 2003, 541; BGHZ 
164, 166 = NJW 2006, 60 = WM 2006, 1026 Rn. 29; ferner BeckOK ZPO/v. Selle, Ed. 10, § 139 Rn. 44; 
Thomas/Putzo/Reichold, § 139 Rn. 27).“��*+����#�	��"
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„Gemäß dem Wortlaut von § 139 I 2 ZPO obliegt es dem Gericht darauf hinzuwirken, dass die Prozesspar-
teien ungenügende Angaben zu den von ihnen geltend gemachten Tatsachen rechtzeitig ergänzen. Dabei 
unterscheidet das Gesetz nicht zwischen Anwalts- und Parteiprozessen (vgl. dazu Schellhammer, Zi-
vilprozess, 14. Aufl., Rn. 409). Deshalb entfällt die Aufgabe, die es dem Richter zugewiesen hat, keines-
wegs schon dadurch, dass die jeweilige Partei selbst von einem Rechtsanwalt vertreten wird oder dass die 
anwaltlichen Bevollmächtigten des Gegners Ausführungen zur Sach- und Rechtslage gemacht haben, die 
das erkennende Gericht für zutreffend erachtet. Nach der höchstrichterlichen Judikatur, der sich der Senat 
angeschlossen hat, muss der Richter grundsätzlich auch eine anwaltlich vertretene Partei auf Beden-
ken gegen die Zulässigkeit oder die Schlüssigkeit der Klage hinweisen; das gilt jedenfalls dann, wenn 
der Anwalt die Rechtslage falsch beurteilt oder – wie im vorliegenden Zivilprozess – ersichtlich darauf ver-
traut, sein schriftsätzliches Vorbringen sei ausreichend (vgl. dazu BGH, BGHR ZPO § 139 I Anwaltsprozess 
3 Rn. 8 = BeckRS 1989, 06599; BGHZ 127, 254 = NJW 1995, 399 = WM 1995, 498; BGH, NJW-RR 1997, 
441 Rn. 11 = LM ZPO § 139 Nr. 27�a). Entsprechend verhält es sich, wenn der Prozessgegner Bedenken 
gegen die Schlüssigkeit des Vortrags der anderen Partei geltend gemacht hat (vgl. dazu BGH, NJW 2001, 
2548 = BGH-Report 2001, 485 = MDR 2001, 1009; BGH, NJW-RR 2004, 1247 = BauR 2004, 1477; BGH, 
NJW 2012, 3035 = MDR 2012, 1235 Rn. 8; ferner BeckOK ZPO/v. Selle, § 139 Rn. 19; 
Thomas/Putzo/Reichold, § 139 Rn. 12; Zöller/Greger, § 139 Rn. 6�a).“��*+����#�	��"
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„Im Streitfall konnte der Kl. die nötige Unterrichtung von der Bekl. bereits deswegen nicht erhalten, weil die 
Erforderlichkeit ergänzenden Vortrags – insbesondere zu weiteren Einzelheiten der in gesunden Tagen 
ausgeübten Berufstätigkeit – von der Bewertung des erkennenden Gerichts im Einzelfall abhing. 

Den detaillierten Ausführungen in der Klageschrift, die durch eine – mit Zeitangaben versehene – wochen-
bezogene Arbeitsbeschreibung in der Anlage K4 komplettiert werden und deren lediglich auszugsweise 
Wiedergabe im Tatbestand des angefochtenen Urteils allein rund vier Seiten umfasst, ist die Bekl. im Kern – 
zulässigerweise – durch Bestreiten mit Nichtwissen entgegengetreten; darüber hinaus hat sie gerügt, es 
fehle Vorbringen dazu, welche Aufgaben der Anspruchsteller in seiner Eigenschaft als Werkstattleiter an 
seine Mitarbeiter delegiere, welchen Zeitumfang seine Tätigkeit als Kundendienstberater einnehme und in-
wieweit er – nicht mit körperlichen Beanspruchungen einhergehende – organisatorische Arbeiten durchfüh-
re. Der Kl. hatte sein Unverständnis darüber geäußert, darauf verwiesen, dass seine wochenbezogene Tä-
tigkeitsbeschreibung vollständig sei, und ergänzend angemerkt, die Erkrankung verlaufe schubweise, wobei 
er während der Exazerbation wegen starken Schmerzen keinerlei Tätigkeit ausüben könne. 

Angesichts dessen durfte die Vorinstanz den Berufungsführer nicht darüber im Unklaren lassen, zu 
welchen Punkten und inwieweit sie selbst das bisherige tatsächliche Vorbringen für substanziierungsbedürf-
tig erachtet, zumal in den Anwaltsschriftsätzen der Parteien noch andere Fragen – speziell die einer vorver-
traglichen Anzeigepflichtverletzung durch den Versicherungsnehmer – breiten Raum eingenommen haben. 
Indem sich das LG bedeckt hielt und schon am Schluss der Sitzung ein instanzabschließendes Urteil ver-
kündete, hat es das Prinzip fairer Verfahrensführung verletzt.“��*+����#�	��"
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„Geht man von dem durch die Zivilkammer für notwendig erachteten Maß an Substanziierung betreffend die 
seitens des Anspruchstellers zuletzt in gesunden Tagen ausgeübte berufliche Tätigkeit aus, hätte die Klage 
nicht abgewiesen werden dürfen, bevor von der Eingangsinstanz gem. § 139 I 2 ZPO auf eine entspre-
chende Ergänzung des Vorbringens hingewirkt worden ist (vgl. dazu Zöller/Heßler, ZPO, 29. Aufl., § 538 
Rn. 20 m.w.N.). Der Anspruchsteller hätte dadurch Gelegenheit gehabt, seine Darlegungen noch im ersten 
Rechtszug zu vervollkommnen, wie es nunmehr in der Berufungsinstanz geschehen und in jedem Falle aus-
reichend ist.“��*+����#�	��"
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„Es wurden Verständigungsgespräche i. S. des § 257�c StPO geführt. Im Verlauf der Erörterung äußerte sich der 
Sachverständige informatorisch zur Sach- und Rechtslage. Das Gericht schlägt die Verhängung einer Geldstrafe 
vor für den Fall einer geständigen Einlassung. Die StA stimmt der Verständigung zu, von Seiten der Verteidigung 
wird der Verständigung ebenfalls zugestimmt. 

Die Verteidiger der Angekl. A und B geben folgende Erklärung ab: Die Vorwürfe aus dem Strafbefehl vom 
29.6.2012, bzgl. § 17, 2�b Tierschutzgesetz sind zutreffend.“ 
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„Dies folgt systematisch schon aus der Vorschrift des § 302 I 2 StPO, die einen Rechtsmittelverzicht nach Ver-
ständigung generell – und damit auch hinsichtlich einer möglichen Berufung – ausschließt und gerade die Mög-
lichkeit einer substanziellen Überprüfung sicherstellen will (vgl. BGH NStZ 2010, 289). Damit ist jedoch nicht von 
vornherein ausgeschlossen, dass sich das Berufungsgericht freiwillig – mittelbar – an eine in erster Instanz erziel-
te Verständigung bindet, indem es das erstinstanzlich im Rahmen einer zulässigen Verständigung abgegebene 
Geständnis durch Sekundärbeweismittel in die Berufungshauptverhandlung einführt (hierzu OLG Nürnberg NStZ-
RR 2012, 255; BeckOK/StPO-Eschelbach aaO; KK/StPO-Moldenhauer/Wenske, 7. Aufl. Rn 37, § 257c Rn 42; 
a.�A. wohl Niemöller/Schlothauer/Weider-Weider aaO., Rn 99: Geständnis grds. unverwertbar).  
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In diesem Fall entsteht eine Wechselwirkung zwischen der Verwertung des – erstinstanzlichen und auf einer 
Verständigung beruhenden – Geständnisses und der Bindung des Berufungsgerichts an die weiteren Be-
dingungen der Verfahrensabsprache, insbes. den vereinbarten Strafrahmen: Hält das Berufungsgericht den 
Angekl. nämlich an seinem im Rahmen der erstinstanzlichen Verständigung abgegebenen Geständnis fest, bin-
det es sich nach dem Rechtsgedanken des fairen Verfahrens und des Vertrauensschutzes (Art. 6 I EMRK, 
Art. 20 III GG), der innerhalb der Instanz in § 257�c IV 3 StPO einfachgesetzlichen Ausdruck findet, im Gegenzug 
auch selbst an die Bedingungen der Verständigung. Macht umgekehrt das Berufungsgericht von seiner fehlen-
den Bindung an die erstinstanzlich erzielte Verständigung Gebrauch, unterliegt im Gegenzug das auf der Ver-
ständigung beruhende Geständnis in erster Instanz einem Verwertungsverbot (OLG Düsseldorf aaO; OLG Nürn-
berg aaO; El-Ghazi JR 2012, 406; Mosbacher JuS 2011, 708; KK/StPO-Moldenhauer/Wenske aaO, Rn 42; 
SK/StPO-Velten 4. Aufl., § 257c Rn 29, 48; Satzger/Schluckebier/Widmaier-Ignor StPO, § 257c Rn 121�ff.; vgl. 
zur Wechselwirkung bei Loslösung von einer Verständigung innerhalb der Instanz Niemöller/Schlothauer/Weider-
Niemöller aaO, § 257c Rn 145�ff.; allgemein zur Geltung des Vertrauensschutzes bei § 257�c StPO auch in der 
Rechtsmittelinstanz s. LR/StPO-Stuckenberg, 26. Aufl., § 257�c Rn 68; KMR/StPO-v. Heintschel-Heinegg, Stand 
Nov. 2009, § 257c Rn 53).“ �*+��&#���
���##*( 

DDG� ���� ������	�� ���	
������
��� ������ 	#-
H� 	#� %/�� �
�� ��!
#�'� ��� "
!��� �
�� "
���
%��!����E�	
��������!�#
�
�(����
�����/�
��"�����H�9������"
��%��!�!
���������
������#�-�����#"����"�����
��=�����	
�+
��
��+���9�
������G��
������������ ����#
�����	� L�	���� ���/#��/#F��"����� ���� ���� 	#�<
��
�!��!�	
�����
��
	��������G� ��� 	������
�
���#
'�����#�	�
��H� ��"�G� ����	���.������	
���	��������GH�
�"�
�	����G���������������	������
�
���#
'�����#�	�
���-
��5#��������#��������G�.����
L�	���#��� ������ #
��������H� 	#� 	���������G� #
�� �����
#�����������
�������� ���
	������
�
���#
'�����#�	�
����
�� 	��#�"� ���-������H������ ���/���������������#
"�H� 	���
������#�-����� �/��#�/���	���3���!�	��
���#"����"����5��"�"��#�
���������/����#
�
	���1������#�����-
�������G��
?/�	����?�����������	��������G�-
�"��������H����	���������G��/����
�
������#�������:
"���	���"
�
����!������??���@��H�@@��$�-;�
���E�
��
���?��LQ]���<���$�-;�@
#����-�����
�"���	���?��������"#�����������������#�-�����#"����"��������!�	����-
�"�������H�
�����	#����
�
��������������������������	������	
���#��	���������#�-�������-������3��:
�!�	��
��� ��"�#
��� /#����� /������ �*+�� ����	���� ##*I� .�:��#-�� ##*H�  �"#�����
##*I� ����*&;5�E*:.����"#��� ##*I� -
�� 8�����	������� ������ @
#����-������� ������
��� "���
/����������3���!�	��
���������#�"�	���D��#�-�G�����85�,�)7�0H�A)C(G�

DDDG� �
�	�/��������	���#�#����J�)$AQ��D3�<�5�E*���"�������@
#����-�������������
��������� L�:
	���������������������������"
+
�	
�+
����!�	
��9�G�����3������"#������	��� �/����
:
�
������#���������������.���#
���	��������G� �������/����	
�����"�!�
����/�.��-���#���
-
���/������H�	������������	�-
�����#�/��	���3������"#�����������G�
„In der Rspr. ist – verfassungsrechtlich grds. unbedenklich (vgl. BVerfG NJW 2014, 532) - anerkannt, dass ein 
Verstoß gegen eine Pflicht zur qualifizierten Belehrung nicht in jedem Fall zu einem Beweisverwertungs-
verbot führen muss, sondern die Folgen des Belehrungsfehlers jeweils im konkreten Einzelfall zu ermit-
teln sind. Bei einer solchen Abwägung kommt es entscheidend auf das Gewicht des Verfahrensverstoßes, das 
Interesse an der Sachaufklärung sowie das Aussageverhalten des betroffenen Beschuldigten im gesamten Ver-
fahren an (vgl. BGHSt 53, 112; OLG Hamm NStZ-RR 2009, 283). Ergänzend ist zu berücksichtigen, ob der An-
gekl. verteidigt war und ist, ob die Verständigung in erster Instanz formal rechtsfehlerfrei zustande gekommen 
und wer Beschwerdeführer ist (KK/StPO-Moldenhauer/Wenske aaO, Rn 48; dies. NStZ 2012, 184; Wenske aaO). 

Vorliegend war die vor dem AG erzielte Verständigung zwar einerseits in mehrfacher Hinsicht rechtsfehlerhaft. 
Doch konnte sie andererseits schon deshalb keine Bindungswirkung entfalten (BeckOK/StPO-Eschelbach aaO; 
El-Ghazi aaO, 407). Auch war dem Angekl. das Berufungsziel der StA von vornherein bekannt, zudem hat er 
selbst Berufung eingelegt mit dem Ziel des Freispruchs. Der Angekl. war während des gesamten gerichtlichen 
Verfahrens verteidigt. Die Belehrung nach §§ 243 V 1, 332 StPO ist ordnungsgemäß erfolgt; Anhaltspunkte für ein 
bewusstes Umgehen der Pflicht zur qualifizierten Belehrung sind in keiner Weise ersichtlich. Schließlich ist 
von entscheidender Bedeutung, dass der Angekl. erstinstanzlich gar keine geständige Einlassung abgegeben hat-
te, die das LG hätte verwerten können. Das AG hatte sich vielmehr mit einer weitgehend inhaltsleeren Verteidi-
gererklärung begnügt, die sich der Angekl. selbst nicht einmal zu eigen gemacht hatte. In der Berufungshauptver-
handlung hat der Angekl. daher auch nicht etwa seine erstinstanzlichen Angaben nur bestätigt, sondern sich 
überhaupt erstmals zur Sache eingelassen. Die Gesamtabwägung der im Rechtsstaatsprinzip angelegten gegen-
läufigen Gebote und Ziele führt daher im vorliegenden Fall zur Verwertbarkeit der im Berufungsverfahren getätig-
ten Einlassung des Angekl. Etwas anderes folgt auch nicht aus dem Urteil des BVerfG vom 19.03.2013 zur Be-
deutung des § 257�c V StPO (NJW 2013, 1058). Denn im Unterschied zu dessen Zielrichtung befindet sich der 
Angekl. in der vorliegenden Fallkonstellation einer bereits gescheiterten Verständigung nicht mehr in einer beson-
deren Anreiz- und Verführungssituation, in der er besonders zu schützen ist.“ �*+��&#���
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„Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung im Sinn des § 124 II Nr. 1 
VwGO liegen vor, wenn unter Berücksichtigung der jeweils dargelegten Gesichtspunkte (§124a IV 4 VwGO) 
die Richtigkeit des angefochtenen Urteils weiterer Prüfung bedarf, ein Erfolg der angestrebten Berufung 
nach den Erkenntnismöglichkeiten des Zulassungsverfahrens mithin möglich ist (vgl. BVerwG, Beschluss 
vom 10.03.2004 - 7 AV 4/03 - DVBl. 2004, 838).“��3��� #�����/�##*(�
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„Die Behörde kann ein Verwaltungsverfahren nach pflichtgemäßem Ermessen (vgl. § 51 V  
LVwVfG) auch dann wieder aufgreifen und über einen durch unanfechtbaren (rechtswidrigen) 
Verwaltungsakt beschiedenen materiell-rechtlichen Anspruch erneut sachlich entscheiden, wenn 
die Voraussetzungen für ein Wiederaufgreifen im engeren Sinne nach § 51 I LVwVfG nicht 
vorliegen. Hier gehen beide Beteiligte und das Verwaltungsgericht zu Recht davon aus, dass ein 
rechtswidriger - und damit aufhebbarer - Verwaltungsakt i.S.v. § 48 I VwVfG vorliegt.  

Daraus folgt jedoch noch kein Anspruch auf dessen Rücknahme. Ein Rechtsanspruch auf 
Rücknahme setzt voraus, dass das Ermessen der Behörde angesichts der besonderen Um-
stände des konkreten Einzelfalles auf Null reduziert ist. Eine derartige Reduktion des Ermes-
sens ist regelmäßig nur dann zu bejahen, wenn ein Aufrechterhalten des ursprünglichen Ver-
waltungsakts unerträglich wäre bzw. für den Betroffenen unzumutbare Folgen hätte (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 23.10.2007 - 1 C 10.07 - NVwZ 2008, 326). Das Festhalten an dem Verwal-
tungsakt ist insbesondere dann schlechthin unerträglich, wenn die Behörde durch unterschiedli-
che Ausübung der Rücknahmebefugnis in gleichen oder ähnlich gelagerten Fällen gegen den 
allgemeinen Gleichheitssatz verstößt oder wenn Umstände gegeben sind, die die Berufung der 
Behörde auf die Unanfechtbarkeit als einen Verstoß gegen die guten Sitten oder das Gebot 
von Treu und Glauben erscheinen lassen (BVerwG, ebd.).“ �3��� #�����/�##*(�
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„Eine offensichtliche Rechtswidrigkeit liegt dann vor, wenn an dem Verstoß der streitigen 
Maßnahme gegen formelles oder materielles Recht vernünftigerweise kein Zweifel bestehen 
konnte und sich deshalb die Rechtswidrigkeit schon im Zeitpunkt des Erlasses aufgedrängt hat 
(vgl. BayVGH, Urteil vom 15.07.2010 - 6 BV 08.197 - VGHE BY 63, 216). Dabei genügt es nicht, 
dass die Behörde bei Erlass des Bescheids Kenntnis von den Umständen hatte, welche seine 
Rechtswidrigkeit begründeten. Vielmehr ist erforderlich, dass sie selbst eindeutig und erkenn-
bar von dessen Rechtswidrigkeit ausgegangen ist (vgl. OVG Sachs.-Anh., Beschluss vom 
01.02.2011 - 4 L 158/10 - NVwZ-RR 2011, 617; SächsOVG, Urteil vom 14.10.2010 - 2 A 430/09 - 
BeckRS 2011, 48608).“ �3��� #�����/�##*( 
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„Danach verletzt die Beschränkung der Beihilfefähigkeit in § 13 I 1 BVO das Abkommen mit der 
Schweiz nur, soweit bei der Bewilligung einer Beihilfe zu Aufwendungen für Krankenhausleistun-
gen in der Schweiz der Berechnung nicht die höchsten Kosten zugrunde gelegt werden, die 
bei einer vergleichbaren Inlandsbehandlung beihilfefähig gewesen wären. Zwar hat es weiter 
angenommen, in den Fällen einer Notfallbehandlung sei eine Kostenbegrenzung wie diejenige 
für Auslandsbehandlungen in § 13 I 1 BVO unzulässig und deshalb insoweit nichtig. Dieses Er-
gebnis hat es jedoch - anders als der vierte Senat des erkennenden Gerichtshofs - nicht aus dem 
Abkommen mit der Schweiz, sondern daraus abgeleitet, dass eine allgemeine Kostenbegren-
zungsregelung für diese Fallgruppe die im Beihilfesystem angelegte Sachgesetzlichkeit und 
damit den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 I 1 GG verletze, weil sie ohne zureichenden 
Grund medizinisch gebotene und angemessene Aufwendungen von der Beihilfe ausschließe. 
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Angesichts dessen kann keine Rede davon sein, dass der Beklagte sehenden Auges bewusst 
eine rechtswidrige Entscheidung getroffen hat.“ �3��� #�����/�##*(�
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„Dieser Zulassungsgrund ist gegeben, wenn für die Entscheidung des Verwaltungsgerichts eine grundsätz-
liche, obergerichtlich oder höchstrichterlich noch nicht geklärte Rechtsfrage von Bedeutung war, die 
auch für die Entscheidung im Berufungsverfahren erheblich wäre und deren Klärung zur Erhaltung der 
Einheitlichkeit der Rechtsprechung oder zu einer bedeutsamen Weiterentwicklung des Rechts gebo-
ten erscheint (vgl. hierzu VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 28.05.1997 - A 16 S 1388/97 - AuAS 1997, 
261; Beschluss vom 18.01.2007 - 13 S 1576/06 - juris). Im Antrag auf Zulassung der Berufung wegen 
grundsätzlicher Bedeutung ist die Rechtsfrage, die grundsätzlich geklärt werden soll, zu bezeichnen und zu 
formulieren. Es ist darüber hinaus näher substantiiert zu begründen, warum sie für grundsätzlich und klä-
rungsbedürftig gehalten wird und weshalb die Rechtsfrage entscheidungserheblich ist und ihre Klärung im 
Berufungsverfahren zu erwarten ist (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 19. Aufl. 2013, § 124 Rn. 10).“ �3���
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„Unabhängig hiervon ist in Rechtsprechung und Literatur geklärt, unter welchen Voraussetzungen eine 
Rechtspflicht der Behörde zur Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsakts besteht. Insoweit kann 
auf die obigen Ausführungen … verwiesen werden. Einen darüber hinaus gehenden Klärungsbedarf zeigt 
der Kläger nicht auf. 

Soweit der Kläger in diesem Zusammenhang eine Ermessensreduzierung auf Null damit begründen möch-
te, dass gegen das Recht der Europäischen Union verstoßen worden sei, geht dies schon deshalb ins Lee-
re, weil er das Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom 17.10.2011 - 2 C 14.10 - unzutreffend wiedergibt. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat es entgegen der Auffassung des Klägers grundsätzlich nicht bean-
standet, wenn die Erstattung der im Ausland entstandenen Aufwendungen auf die Höhe der im Inland er-
stattungsfähigen Kosten beschränkt wird, damit also der Umfang der Kostenerstattung für Behandlungen im 
Inland und im Ausland gleich ist. Eine Verletzung des Abkommens mit der Schweiz hat es nur angenom-
men, soweit bei der Bewilligung einer Beihilfe zu Aufwendungen für Krankenhausleistungen in der Schweiz 
der Berechnung nicht die höchsten Kosten zugrunde gelegt werden, die bei einer vergleichbaren Inlandsbe-
handlung beihilfefähig gewesen wären. Ein Verstoß der in § 13 I 1 BVO getroffenen Regelung gegen euro-
parechtliche Grundsätze kann also höchstens insoweit angenommen werden, als bei der vom Bundesver-
waltungsgericht grundsätzlich für zulässig gehaltenen Vergleichsberechnung zwingend auf den Sitz der 
Beihilfestelle abgestellt wird und nicht auf die möglicherweise höheren Kosten, die in einem anderen nach 
§ 108 SGB V zugelassenen Krankenhaus entstanden wären. Den für den vorliegenden Streitfall maßgebli-
chen Rechtssatz, dass in den Fällen einer Notfallbehandlung eine Kostenbegrenzung für Auslandsbehand-
lungen unzulässig ist, hat das Bundesverwaltungsgericht hingegen nicht aus dem Abkommen mit der 
Schweiz, sondern aus einem nationalen Grundrecht, nämlich dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 I 
GG, hergeleitet.“ �3��� #�����/�##*(�
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„Der gegen die Rechtmäßigkeit der zu vollstreckenden Beseitigungsverfügung vom 11.11.2010 gerichtete 
Zulassungsvortrag im Zusammenhang mit den Einwendungen einer (teilweise) entgegenstehenden Ge-
nehmigung, der Verwirkung bzw. Duldung sowie der richtigen Adressierung der Verfügung ist unerheblich. 
Wie das VG richtig dargelegt hat, kommt es für die Rechtmäßigkeit der Zwangsgeldandrohung allein auf 
das Vorliegen einer i.S.v. § 55 I VwVG NW vollstreckbaren Grundverfügung an (vgl. zuletzt etwa: OVG 
Münster, Beschluss vom 16.11.2012 – 2 E 1031/12, BeckRS 2013, 45118).“ �*3�� ������##*(�
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„Grundsätzlich ist eine Vollstreckungsbehörde nicht gehindert, auch gegen einen mittellosen Voll-
streckungsschuldner ein Zwangsgeld zu verhängen. Andernfalls könnte sich ein Vollstreckungs-
schuldner allein unter Hinweis auf seine Mittellosigkeit seiner Ordnungspflicht entziehen, was ein in 
dieser Allgemeinheit mit dem öffentlichen Recht unvereinbares Ergebnis wäre.  

Allerdings muss bei der Wahl des Zwangsgelds als Zwangsmittel zu erwarten sein, dass der Vollstre-
ckungsschuldner unter dem Eindruck einer Zwangsgeldandrohung für die Befolgung der Ord-
nungsverfügung sorgen wird. Die Vollstreckungsbehörde hat dazu prognostisch auch zu prüfen, ob 
der Ordnungspflichtige seiner Verpflichtung in finanzieller Hinsicht nachkommen kann. Ein Zwangs-
geld kann dann ein ungeeignetes Zwangsmittel sein, wenn der Vollstreckungsschuldner nach seinen 
Einkommens- und Vermögensverhältnissen dauerhaft nicht in der Lage ist, die Ordnungspflicht 
selbst zu erfüllen oder erfüllen zu lassen und auch absehbar keine Möglichkeit der Inanspruch-
nahme unentgeltlicher Hilfe besteht (vgl. dazu: VGH München, Beschluss vom 12.12.2002 – 20 ZB 
02.2853; OVG Magdeburg, Urteil vom 21.11.2003 – 2 L 253/02; OVG Koblenz, NVwZ-RR 1992, 519).�

Um sich die zur Erfüllung seiner Ordnungspflicht erforderlichen finanziellen Mittel zu beschaffen, ist 
es dem Vollstreckungsschuldner aber regelmäßig zuzumuten, etwa sein Grundstückseigentum je-
denfalls dann einzusetzen, wenn er das einzusetzende Grundstück nicht bewohnt und er es auch 
sonst nicht für seine Lebensführung benötigt (vgl. VGH München, Beschluss vom 29.07.2002 – 20 ZB 
02.1265; Beschluss vom 25.03.1999 – 20 ZS 99.784).“ �*3�� ������##*( 
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„Diese Einkommens- und Vermögenslage ermöglicht es der Kl. prognostisch, die von der Beseiti-
gungsverfügung vom 11.11.2010 erfassten baulichen Anlagen mit eigenen finanziellen Mitteln abzu-
brechen bzw. für die Erfüllung dieser Ordnungspflicht Sorge zu tragen. Dass es ihr insgesamt un-
zumutbar sei, ihr Grundstückseigentum einzubringen, um die Kosten der Abrissmaßnahme zu bestrei-
ten, hat die Kl. nicht vorgetragen. Hierzu hätte Anlass bestanden, nachdem das VG Angaben zum 
Wert der Grundeigentums und seiner Belastungen verlangt hat.“��*3�� ������##*(�
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„In der Rspr. ist anerkannt, dass persönliche Freundschaft mit dem Prozessbevollmächtigten der Gegenpartei für sich allein, wenn 
nicht weitere Umstände hinzutreten, keinen Ablehnungsgrund darstellt (vgl. OLG Naumburg BeckRS 2012, 24085; LSG Chemnitz 
BeckRS 2011, 76764). Das ist deswegen gerechtfertigt, weil von einem Berufsrichter im Allgemeinen erwartet werden kann, dass er 
private und dienstliche Angelegenheiten auseinanderhält. 

Im vorliegenden Fall geht es aber nicht um eine im Privaten wurzelnde persönliche Freundschaft, sondern um ein Vertrauensver-
hältnis, das seinen Ausgangspunkt gerade auf fachlich-juristischer Ebene hat: In dem Verhältnis zwischen Rechtsanwalt und 
Mandant spielt das Vertrauen des Mandanten in die fachliche Befähigung des Anwalts naturgemäß eine bedeutende Rolle. Sich von 
dem als Mandant gefassten Vertrauen in die fachliche Leistungsfähigkeit des Anwalts als Richter freizumachen, ist nahezu ausge-
schlossen. Denn hier geht es nicht um eine Trennung verschiedener Lebensbereiche (fachlich/privat), sondern um die Auswechs-
lung des Standpunkts gegenüber ein und derselben Person innerhalb desselben Lebensbereichs. Dass die Bekl. die Besorg-
nis hegt, dass ein Richter einem Rechtsanwalt, dem er seine persönlichen Angelegenheiten anvertraut hat, nicht objektiv-kritisch, 
sondern mit einem Vertrauensvorschuss begegnet, ist objektiv gerechtfertigt.“ �&��##*( 
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„Nach Schluss der mündlichen Verhandlung, auf die das Urteil ergeht, können Angriffs- und Verteidigungsmittel nicht mehr vorge-
bracht werden (§ 296�a S. 1 ZPO). Hiervon räumt § 296�a S. 2 ZPO, bezogen auf den Anwendungsbereich des § 139 V ZPO, nur 
dann eine Ausnahme ein, wenn einer Prozesspartei auf deren Antrag hin ein Schriftsatzrecht nach der Erteilung eines gerichtlichen 
Hinweises gewährt wird. Nach § 139 V ZPO ist das auf den gerichtlichen Hinweis bezogene Vorbringen beachtlich, wenn es inner-
halb der vom Gericht gesetzten Frist ausgeführt wird. Wird nach Ablauf dieser Frist ein Schriftsatz eingereicht, so gilt § 296�a ZPO.  

Die Bestimmung des § 296 ZPO betrifft dagegen das Verfahren zwischen der Klagebegründung und der (letzten) mündlichen Ver-
handlung und ist daher auf ein Vorbringen nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung nicht anwendbar (Zöller/Greger, 
ZPO, 30. Aufl., § 296 Rn 4�a; HK-ZPO/Saenger, 5. Aufl., § 296�a Rn 1). Im Schrifttum wird demzufolge eine Anwendung der Bestim-
mung des § 296 ZPO auf nicht fristgerechtes Vorbringen nach § 139 V ZPO verneint (Stein/Jonas/Leipold, ZPO, 22. Aufl., § 139 Rn 
115; MüKo-ZPO/Prütting, 4. Aufl., § 296�a Rn 6 mit Verweis auf § 283 Rn 20; HK-ZPO/Saenger, § 283 Rn 14). Die von der Be-
schwerde angeführte gegenteilige Ansicht von Stadler (Musielak/Stadler, ZPO, 10. Aufl., § 139 Rn. 30) ist vereinzelt geblieben; auch 
wird dort die Anknüpfung an § 296 ZPO nicht näher begründet. § 139 V ZPO ist der Vorschrift des § 283 ZPO nachgebildet (vgl. BR-
Drs. 536/00, 200; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 72. Aufl., § 139 Rn 95; HK-ZPO/Saenger, § 283 Rn 14). Daher hat 
das Gericht bei nicht fristgerechtem Vorbringen nach § 139 V ZPO in entsprechender Anwendung von § 283 S. 2 ZPO, wie vom 
BerGer. zutreffend beachtet wurde, zu entscheiden, ob das verspätete Vorbringen berücksichtigt werden kann (MüKo-ZPO/Prütting, 
§ 296�a Rn 6; HK-ZPO/Saenger, § 283 Rn 14).“ �����##*( 
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„Die Beendigung des selbstständigen Beweisverfahrens erfolgt grds. durch sachliche Erledigung. Diese tritt ein durch den Abschluss 
eines Vergleichs, die Bekanntgabe des Ergebnisses oder durch die Übersendung eines Abdrucks des schriftlichen Gutachtens an die 
Bet., sofern diese nicht innerhalb einer angemessenen Frist die Ergänzung des Gutachtens oder die Ladung des Sachverständigen 
zur mündlichen Erläuterung verlangen (vgl. OLG Düsseldorf BauR 2012, 1151 = IBR 2012, 367; Werner/Pastor, Der Bauprozess, 14. 
Aufl., Rn 111�ff.; Zöller/Herget, ZPO, 29. Aufl., § 492 Rn 4 jew. m. w. Nachw.).  

Das Nichtzahlen des für den Sachverständigen angeforderten Kostenvorschusses führt grds. nicht zur Beendigung des Verfahrens 
(OLG Düsseldorf BauR 2012, 1151 = IBR 2012, 367): Zwar mag die Nichtzahlung des Auslagenvorschusses im Einzelfall als still-
schweigende Antragsrücknahme zu werten sein (etwa OLG Saarbrücken NJW-RR 2011, 500; OLG Frankfurt a.�M. NJW-RR 1995, 
1150; Kratz, Beck’scher Online-Komm., ZPO, Stand 15.07.2013, § 494�a Rn 16; w. Nachw. bei Seibel, IBR-online-Komm., Selbst-
ständiges Beweisverfahren, Stand 23.08.2012, § 494�a Rn 28�ff.). Das ist eine Frage der Auslegung und kann in Betracht kommen, 
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wenn der Ast. den Vorschuss trotz erneuter Erinnerung nicht einzahlt. Das Verhalten der Ast. lässt sich hier aber nicht als Rücknah-
me auslegen (wird ausgeführt). Zudem beruht das Nichtzahlen des angeforderten Vorschusses offenkundig auf einem Missverständ-
nis. Ohne vorherige Mahnung und den Hinweis auf die Präklusionsfolge kann die Nichtzahlung nicht als grobe Nachlässigkeit der Ast. 
gewertet werden.“ �*+��&����##*( 
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„Gem. § 574 I 1 Nr. 2 ZPO ist die Rechtsbeschwerde in dem Beschluss über die sofortige Beschwerde zuzulassen. Das BeschwGer., 
das mit dem Sachverhalt und den entscheidungserheblichen Rechtsfragen bereits vertraut ist, hat neben der Zulässigkeit und gege-
benenfalls Begründetheit des ersten Rechtsmittels daher auch zu prüfen, ob einer der in § 574 II ZPO genannten Zulassungsgründe 
für die Rechtsbeschwerde vorliegt. Gegebenenfalls ist die Zulassung auszusprechen (§ 574 III 1 ZPO). 

Die Zulassungsentscheidung ist eine gebundene Willensbetätigung des BeschwGer., der eine Prüfung der Zulassungsgrün-
de vorauszugehen hat. Im Sinne der Rechtsmittelklarheit (vgl. BVerfGE 87, 48 = NJW 1993, 1123) ist es wünschenswert, dass die 
Zulassung der Rechtsbeschwerde in den Ausspruch des Beschlusses aufgenommen wird. Zwingend ist dies jedoch nicht. Es reicht 
aus, wenn sich die Zulassung mit hinreichender Deutlichkeit aus den Gründen der Beschwerdeentscheidung ergibt (BGH NJW 2004, 
2529; vgl. auch BGH NJW 2008, 1448; BGH NJW-RR 2011, 1569; BGH BeckRS 2013, 07388). Letzteres wird etwa dann der Fall 
sein, wenn sich das BeschwGer. in den Gründen seiner Entscheidung zu den Zulassungsgründen des § 574 II ZPO verhält und einen 
oder mehrere annimmt (vgl. BGH BeckRS 2012, 24423; BGH BeckRS 2013, 07388). 

Eine Rechtsbehelfsbelehrung vermag diesen Anforderungen grds. selbst dann nicht zu genügen, wenn ihr die Unterschriften der 
entscheidenden Richter nachfolgen. In diesem Fall wird sie zwar formal ein Bestandteil der Entscheidung. Als Belehrung über die 
nach (fehlerhafter) Ansicht des BeschwGer. gegebenen Rechtsmittel stellt sie jedoch regelmäßig nur eine Wissenserklärung dar und 
bringt als solche keinen Zulassungswillen zum Ausdruck. Nur ausnahmsweise kann deshalb allein aus der Rechtsbehelfsbelehrung 
auf eine Zulassung des in dieser genannten Rechtsmittels geschlossen werden (vgl. BGH NJW 2008, 1448; BVerwGE 71, 73 = NJW 
1986, 862 m. w. Nachw.; BFH BeckRS 2004, 25006638).“ �����##*(�
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„Denn die Rechtssicherheit gebietet es, dass von vornherein auch für Dritte erkennbar ist, ob im Zeitpunkt der Zustellung eine 
dem § 36 I StPO entsprechende Anordnung vorlag. Anderenfalls ließe sich - wenn überhaupt - unter Umständen erst nach län-
geren Nachforschungen klären, ob der Zustellung eine wirksame Anordnung zugrunde lag, die Rechtsmittelfrist demnach in 
Lauf gesetzt worden ist. Die hiermit verbundene Rechtsunsicherheit kann aber nicht hingenommen werden (OLG Zweibrücken 
MDR 1986, 1047; LG Zweibrücken NStZ-RR 2013, 49; vgl. LR-StPO/Graalmann-Scheerer, 26. Aufl., § 36 Rn 7; SK-
StPO/Weßlau, § 36 Rn 4; KK-StPO/Maul, aaO, § 36 Rn 2; Pollähne, HK-StPO, 5. Aufl., § 36 Rn 5; Pfeiffer, StPO, 5. Aufl., § 36 
Rn 1; KMR-StPO/ Ziegler, 69. EL (Stand: Okt. 2013), § 36 Rn 4; vgl. auch Meyer-Goßner aaO, § 36 Rn 3: stets schriftlich; a. A. 
SSW-StPO/Mosbacher, § 36 Rn. 5, wonach die Dokumentation im Zeitpunkt der Zustellung keine Wirksamkeitsvoraussetzung 
darstellt).“ (BGH aaO) 
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„Den Verfahrensakten ist eine den Urteilstenor betreffende Zustellungsanordnung des Vorsitzenden nicht zu entnehmen. Der 
Zustellungsmangel ist auch nicht gem. § 37 I StPO i. V. m. § 189 ZPO durch den tatsächlichen Zugang geheilt worden. Dies 
würde voraussetzen, dass eine förmliche Zustellung von dem für das Verfahren zuständigen Organ - im Fall des § 36 I StPO 
also vom Vorsitzenden - beabsichtigt war (MüKo-ZPO/Häublein, 4. Aufl., § 189 Rn 3; LR-StPO/Graalmann-Scheerer aaO, 
§ 37 Rn 95). Ist ein solcher Zustellungswille des zuständigen Organs mangels Zustellungsanordnung nicht feststellbar, so tritt 
keine Heilung gem. § 37 I StPO i. V. m. § 189 ZPO ein (OLG Celle NStZ-RR 2011, 45).“ �����##*( 
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„Die Verständigung im Strafverfahren ist nur dann mit dem Grundsatz des fairen Verfahrens zu vereinbaren, wenn durch eine vor-
herige Belehrung sichergestellt ist, dass der Angeklagte vollumfänglich über die Tragweite seiner Mitwirkung informiert ist. Nur in 
diesem Fall ist gewährleistet, dass er autonom darüber entscheiden kann, ob er von seiner Freiheit, die Aussage zu verweigern, Ge-
brauch macht oder sich auf eine Verständigung einlässt (BVerfG NJW 2013, 1058; vgl. auch BT-Drucks. 16/12310, S. 14, 15). Diese 
Grundsätze erfordern es, dass das Gericht vor einer Verständigung offenlegt, dass es die Verhängung einer zur Bewährung ausge-
setzten Freiheitsstrafe allein nicht für ausreichend hält, sondern zur Verwirklichung der Genugtuungsfunktion des Strafverfahrens 
Bewährungsauflagen in Betracht zieht. Denn nur, wenn der Angekl. über den gesamten Umfang der Rechtsfolgenerwartung bei der 
Verständigung informiert ist, kann er autonom eine Entscheidung über seine Mitwirkung treffen (OLG Saarbrücken NJW 2014, 238). 

Bewährungsauflagen sind Bestandteil dieser Rechtsfolgenerwartung. Sie dienen gem. § 56b I 1 StGB der Genugtuung für das 
begangene Unrecht und stellen damit eine strafähnliche Sanktion dar (Schönke/Schröder, aaO, § 56b Rn 1, 2; Arloth NStZ 1990, 
148). Erst die Kenntnis des Umstandes, dass ihm neben der zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe weitere Maßnahmen mit 
Vergeltungscharakter drohen, die - wie im Fall von Zahlungs- oder Arbeitsauflagen, die in Zahlungsauflagen umgewandelt werden 
können - eine erhebliche Belastung darstellen können, versetzt den Angeklagten in die Lage, von seiner Entscheidungsfreiheit, ob er 
auf das Angebot des Gerichts eingehen möchte, auf einer hinreichenden tatsächlichen Grundlage Gebrauch zu machen.“ �����##*( 
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„Dass die Stellung eines Strafantrags durchaus auch vermögensrechtliche Auswirkungen z.�B. bei der Geltendmachung und 
Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche haben kann, vermag an der grds. Zuordnung des Strafantragsrechts zur Perso-
nensorge nichts zu ändern.“ �*+��&#���
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„Dieser Aufgabenkreis wiederholt lediglich die bereits in § 1902 BGB normierte allgemeine Vertretungsbefugnis des Betreu-
ers, sagt aber nichts darüber aus, in welchen materiell-rechtlichen Aufgaben diese Befugnis gelten soll.“ �*+��&#���
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„Im Betreuungsrecht gilt der Erforderlichkeitsgrundsatz sowohl für die Betreuungsbedürftigkeit als auch den Betreuungsbe-
darf (vgl. Palandt-Diederichsen, BGB, 71. Aufl., § 1896 Rn 8�ff.). Eine Betreuung darf gem. § 1896 II BGB nur für Aufgabenkrei-
se bestellt werden, in denen die Betreuung erforderlich ist. Die Aufgabenkreise sind einerseits so zu bestimmen, dass auch alle 
erforderlich werdenden Angelegenheiten erfasst sind, andererseits sind sie auf das notwendige Maß zu beschränken (Roth, in: 
Erman, BGB, 13. Aufl., § 1896 Rn 59). Eine Betreuung zur Besorgung aller Angelegenheiten („Totalbetreuung“) soll die Aus-
nahme bleiben (Diederichsen, in: Palandt, BGB, 71. Aufl., § 1896 Rn 16). Umgekehrt folgt hieraus, dass die Betreuung strikt auf 
die vom Betreuungsgericht abschließend festgelegten Bereiche beschränkt ist. Ergibt sich ein darüber hinausgehender Betreu-
ungsbedarf, ist eine Erweiterung der Betreuung durch das Betreuungsgericht zu prüfen. 

Für das Recht zur Strafantragstellung bedeutet dies, dass – sofern das Betreuungsgericht die Personensorge nicht umfas-
send wie z.�B. bei eine Betreuung für alle Angelegenheiten geregelt hat – es einer ausdrücklichen Übertragung dieses Auf-
gabenkreises auf den Betreuer bedarf. Die Aufgabenkreise Gesundheitsfürsorge und Aufenthaltsbestimmung machen 
zwar einen ganz wesentlichen Bereich der Personensorge aus, umfassen diese aber nicht erschöpfend. Aus dem Um-
stand, dass sich der Umfang der Betreuung unter Berücksichtigung aller übertragenen Aufgabenkreise dem Gesamtbild einer 
Totalbetreuung angenähert hat, kann nicht der Schluss gezogen werden, dass der Betreuer den Betr. auch in Bereichen vertre-
ten kann, die ihm nicht ausdrücklich zugewiesen wurden.“ �*+��&#���
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„Der Inhalt solcher Gespräche ist jedoch nicht gem. § 243 IV 1 StPO mitzuteilen, weil sie explizit kein Urteil zum Gegenstand 
haben. Denn wenn man bedenkt, dass das Gebot, hinsichtlich eines Verständigungsgeschehens in der öffentlichen Hauptverhand-
lung (umfassende) Transparenz herzustellen, der Gewährleistung einer (öffentlichen) Kontrolle verständigungsbasierter Urteile dient, 
setzt die hierzu geschaffene inhaltliche Mitteilungspflicht zwingend voraus, dass überhaupt solche Gespräche stattgefunden haben, 
die auf eine Verständigung i. S. des § 257�c StPO abzielten. Verfahrenseinstellungen nach den hier in Rede stehenden Vorschrif-
ten (§§ 153, 153�a, 154 StPO) sind jedoch jederzeit - insbesondere auch außerhalb der öffentlichen Hauptverhandlung - zulässig, 
ohne dass dies bislang Anlass geboten hätte, ernsthaft an der Verfassungsgemäßheit dieser Vorschriften zu zweifeln. Der Angekl. ist 
dadurch geschützt, dass die Beschlüsse entweder seiner ausdrücklichen Zustimmung bedürfen (§§ 153, 153�a StPO) oder aber er 
wird vom Gesetzgeber nicht für schutzbedürftig gehalten, weshalb es seiner Mitwirkung nicht bedarf (§ 154 StPO). 

Die hier in Rede stehenden verfahrensbeendenden Beschlüsse sind in ihrer Tragweite für den Angekl. auch nicht mit einem Urteil 
vergleichbar: Sie setzen z.�B. - anders als eine Verurteilung - keine Schuldfeststellungen voraus und enthalten solche regelmäßig 
nicht, so dass eine mit einem Urteil vergleichbare Schutzbedürftigkeit des Angekl. nicht erkennbar ist. Die diesbzgl. Gesprächsbereit-
schaft eines Angekl. hat i. Ü. im Falle des Scheiterns solcher Gespräche keinerlei indizielle Wirkung im Sinne eines Schuldeinge-
ständnisses, so dass sie auch keine indirekte Bedeutung für ein im Anschluss ergangenes Urteil entfalten kann. Etwas anderes gilt 
allerdings dann, wenn Teileinstellungen Gegenstand der Erörterungen sind, denn diese können selbstverständlich Einfluss auf 
Schuld- und Strafausspruch des i. Ü. ergehenden Urteils haben (vgl. OLG Frankfurt NStZ-RR 2011, 49).“ �&��##*(�
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„In der höchst- und obergerichtlichen Rspr. ist anerkannt, dass ein bei einer gemeinsamen Posteinlaufstelle mehrerer Gerichte 
eingereichter Schriftsatz bei dem Gericht eingeht, an das er adressiert ist. Dieses Gericht erlangt dabei auch die Verfügungsgewalt 
über den Schriftsatz (BGH NJW 1983, 123; OLG Stuttgart NStZ 1987, 185; BayObLG NJW 1988, 714; OLG Braunschweig NStZ 
1988, 514; OLG Frankfurt NJW 1988, 2812; OLG Frankfurt NStZ-RR 2000, 212; OLG Hamm NStZ-RR 2010, 21). Soweit darüber 
hinaus vertreten wird, dass dies auch bei unrichtiger Adressierung gelten soll (vgl. KK-Maul, 6. Aufl., § 43 Rn 16; Meyer-Goßner, 55. 
Aufl., vor § 42 Rn 17), kommt es darauf hier nicht an. 

Dabei wird die Fristwahrung durch den Eingangsstempel der gemeinsamen Annahmestelle nachgewiesen, nicht erst durch denjeni-
gen der angeschlossenen Gerichte (vgl. OLG Frankfurt NJW 1988, 2812). Insoweit wird ersichtlich davon ausgegangen, dass es sich 
bei der gemeinsamen Poststelle um einen vorgelagerten Teil der angeschlossenen Behörden oder jedenfalls ein verwaltungstechni-
sches Hilfsmittel derselben handelt (so ausdrücklich OLG Frankfurt NJW 1988, 2812). 

Zwar geht es hier für die Feststellung des Datums der die Rechtsmittelfrist in Gang setzenden Zustellung noch nicht um die Frage der 
Wahrung einer Frist, sondern um diejenige ihres Beginns. Die dargelegten Grundsätze müssen jedoch auch in dieser Fallgestaltung 
zur Geltung kommen, denn in beiden Fällen ist der Zeitpunkt des Eingangs bei der Behörde entscheidend. Es ist kein sachlicher 
Grund dafür ersichtlich, die Frage, auf welchen Eingang es ankommt, davon abhängig zu machen, ob eine Frist gewahrt werden soll, 
oder ob deren Lauf in Gang gesetzt wird. Dabei bedeutet mit Blick auf die StA der Begriff der „Vorlegung“ in § 41 StPO nichts ande-
res als der Eingang bei der Behörde als solcher (vgl. OLG Braunschweig aaO). Demgegenüber ist der in § 41 S. 2 StPO vorgesehe-
ne Vermerk über den Tag der Vorlegung für den Fristbeginn ohne Bedeutung (RGSt 57, 55). 

Für dieses Ergebnis spricht auch, dass der für die Fristberechnung maßgebende Zeitpunkt des Eingangs unabhängig von dem 
weiteren behördeninternen Verfahren zu bestimmen sein muss. Dies gebietet die Rechtssicherheit.“ �*+����#�	��"
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„Für die Auslegung der Erklärung ist nach den im öffentlichen Recht entsprechend anzuwendenden §§ 133, 157 BGB maßgebend, 
wie diese vom Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben und nach der Verkehrsauffassung verstanden werden musste. Zu be-
rücksichtigen sind grds. alle Umstände, die dem Empfänger bei Zugang der Erklärung erkennbar waren. Verbleibende Zweifel sind 
durch Rückfrage zu klären. Bei der Auslegung ist auch „erfolgsorientiert“ – insbes. zugunsten des nicht anwaltlich vertretenen Bür-
gers - davon auszugehen, dass er denjenigen Rechtsbehelf einlegen will, der seinen Interessen entspricht und den erkennbar 
angestrebten Erfolg erreichen kann (vgl. Schoch/Schneider/Bier, VwGO, §69 Rn 4; BVerwGE 115, 302; allg. zur Auslegung von 
Erklärungen im Vorverfahren VGH Mannheim NVwZ-RR 2013, 398). 

Gemessen hieran ist das Schreiben der Kl. als Widerspruch auszulegen. Sie nimmt in ihrem Schreiben Bezug auf die angefochtenen 
Leistungsbescheide und erhebt in der Sache - wenn auch zum Teil in die äußere Form von Fragen gekleidet - Einwendungen gegen 
deren Rechtmäßigkeit. Dadurch wird hinreichend deutlich, dass die damals noch nicht anwaltlich vertretene Kl. letztlich deren Über-
prüfung und Aufhebung begehrt hat. Die Bekl. hätte bei dieser Sachlage allen Anlass gehabt, bei verbleibenden Zweifeln an der Ein-
ordnung dieses Schreibens jedenfalls durch Rückfragen bei der Kl. auf eine Klarstellung hinzuwirken. Dass dies nicht geschehen ist, 
kann im Ergebnis nicht zulasten der Kl. gehen.“ �3��� #�����/�##*( 
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„Der Grundsatz des fairen Verfahrens und der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs gebieten es, den Verfahrensbetei-
ligten die Möglichkeit zu geben, der Ermittlung der tatsächlichen Grundlagen eines Gutachtens durch den Sachverständigen 
beizuwohnen und Stellungnahmen abzugeben, soweit nicht zwingende rechtliche oder tatsächliche Hindernisse entgegenstehen 
(vgl. Schnapp, FS Menger, 1985, 557; Höffmann, Die Grenzen der Parteiöffentlichkeit, insbesondere beim Sachverständigenbeweis, 
Diss. jur. 1989, 104�ff.). Denn die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Phase einer Begutachtung festgestellten Grundlage für 
die sachkundige Arbeit des Sachverständigen ist für die Aussagekraft des Gutachtens von ausschlaggebender Bedeutung.“ (BVerwG 
aaO) 
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„Maßgebend für die analoge Anwendung des § 707 II 2 ZPO ist vor allem die Erwägung, dass Verfahren nach § 769 ZPO mit 
Verfahren, für die der Rechtsmittelausschluss nach § 707 II 2 ZPO unmittelbar gilt, insoweit vergleichbar sind, als in diesen 
ebenfalls ein schon vollstreckbarer Titel abgeändert und die Entscheidung in der Hauptsache nicht durch Rechtsmittel gegen 
die Nebenentscheidung über die vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung verzögert werden soll.  

Daneben entspricht es auch der Wertung des Gesetzgebers, dass das mit der Hauptsache befasste erstinstanzliche Gericht 
am besten beurteilen kann, ob und gegebenenfalls welche einstweilige Regelung erforderlich ist (vgl. BT-Drucks. 10/3054 
S. 14).  

Schließlich spricht nach der Rspr. des BGH für die analoge Anwendung des Rechtsmittelausschlusses nach § 707 II 2 ZPO 
auch der Umstand, dass einstweilige Anordnungen nach den genannten Vorschriften in jeder Instanz frei abänderbar sind und 
jeweils mit der Entscheidung in der Hauptsache enden.“ �3��� #�����/�##*( 
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„Die Erwägungen des BGH aaO gelten gleicherweise auch für das verwaltungsgerichtliche Vollstreckungsverfahren; dies gilt 
insbesondere für den Gesichtspunkt, dass im Hinblick auf die Effektivität der Vollstreckung gerichtlicher Titel die Entschei-
dung in der Hauptsache nicht durch Rechtsmittel gegen Nebenentscheidungen verzögert werden soll. Auch Besonderheiten 
des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens rechtfertigen - im Hinblick auf die in § 167 I 1 VwGO nur subsidiär und entsprechend 
angeordnete Anwendung der Vorschriften des 8. Buchs der ZPO - keine andere Beurteilung (ebenso Hess.VGH NVwZ-RR 
2009, 989; a. A. - jedoch ohne nähere Begründung – BayVGH NVwZ-RR 2007, 353). 

Die Verweisung in § 167 I 1 VwGO schließt grds. die besonderen Rechtsbehelfe des zivilprozessualen Zwangsvollstre-
ckungsverfahrens ein (VGH BW VBlBW 1989, 137; Eyermann/Kraft, VwGO, 13. Aufl., § 167 Rn 13; Kopp/Schenke, VwGO, 
17. Aufl., § 167 Rn 2). So ist etwa entsprechend § 766 ZPO die Erinnerung in Bezug auf die Art und Weise der Vollstreckung 
und des bei ihr zu beachtenden Verfahrens zulässig, soweit es um eine reine Vollstreckungsmaßnahme geht (VGH BW aaO). 
Dagegen verdrängt allerdings die Beschwerde nach § 146 VwGO die in § 793 ZPO vorgesehene sofortige Beschwerde, soweit 
eine Entscheidung im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens nach vorheriger Anhörung des Vollstreckungsschuldners in Rede 
steht (vgl. ebenfalls VGH BW aaO; Eyermann/Kraft aaO, Rn 15). Da aber im Falle der hier mit der Beschwerde angefochtenen 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts nach § 769 I ZPO die Möglichkeit der sofortigen Beschwerde gem. § 793 ZPO nach der 
oben wiedergegebenen Rspr. des BGH nicht gegeben ist, kann insoweit auch die sofortige Beschwerde nach dieser Vorschrift 
nicht durch die Beschwerde nach § 146 VwGO ersetzt werden. Auch sonst ist im Hinblick auf die aufgezeigte Vergleichbarkeit 
des Zwecks und der Interessenlage bei der Vollstreckung zivil- und verwaltungsgerichtlicher Titel nicht ersichtlich, 
dass die Eigenart der Vollstreckung verwaltungsgerichtlicher Titel einer entsprechenden Anwendung des § 707 II 2 ZPO entge-
genstünde.“ �3��� #�����/�##*( 
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